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Gesetzsammlung
Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

W. 1.
(Ausgegeben am 26. Jannar 1901.)

1. Gesetz
vom 19. Jannar 1901,

betreffend die öffentlichen Lotterien.

Wir Heinrich der Zwei und Zwanzigste von Gottes
Gnaden Aelterer Linie souveräner Fürst Reuß, Graf und Herr von
Plauen, Herr zu Greiz, Cranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein

c. rc. N.
verordnen unter Zustimmung des Landtags das Folgende:

81.
Wer in ösfentlichen Lolterien, welche nicht von Unserer Landesregierung

ausdrücklich erlaubt sind, spielt, wird mit Geldstrafe bis dreihundert Mark und im
Falle der Unbeibringlichkeit mit Haft bestraft.

8 2.

Wer Loose solcher Lotterien verkauft oder vertreibt, oder wer deren Verkauf
oder Vertrieb als Mittelsperson befördert, wird mit Geldstrafe bis 600 Mk., im
Falle der Unbeibringlichkeit mit Gesängniß bestraft. Als solche Beförderung gilt
namentlich auch das Sammeln von Loosbestellungen, sowie die Verbreitung oder
Bekanntmachung von Plänen, Ankündigungen und Gewinnlisten.



83.
Den Lotterien sind Ausspielungen von beweglichen oder unbeweglichen Sachen

gleich zu achten mit Ausnahme der im Fürstenthum veranstalteten Ausspielungen
von Waaren im Umherziehen (8 560 der Gewerbeordnung), bezüglich deren es bei
den Ausführungsbestimmungen zur Gewerbeordnung bewendet.

6 4.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.
Urkundlich haben Wir dieses Gesetz Höchsteigenhändig vollzogen und Unser

Fürstliches Insiegel beidrucken lassen.
Gegeben Greiz, den 19. Jannar 1901.

(L 8) (gez) Feinrich XXII.
(gegez.) v. Meding

i. V.

2. N 1 2.Mer 4 4.

vom 21. Januar 1901,
betreffend die Thüringisch-Anhaltische Staatslotterie.

Das Fürstenthum ist vom 1. November vor. Is. an der

Thüringisch-Anhaltischen Staatslotterie
beigetreten.

Für diese Lotterie besteht eine gemeinsame Lotterie-Direktion mit dem Sitze
in Gotha. Der Lotterie-Direktion liegt die Vertretung des Lotterie-Unternehmens,
namentlich der Verkehr mit den Behörden, den Einnehmern (Kollekteuren) und dem
Publikum ob.

Das Spielen in der Thüringisch-Anhaltischen Staatslotterie und der Vertrieb
der Loose derselben ist für das Fürstenthum seit 1. November vor. Is. (vergleiche
Regierungs- Hekanntmachung vom 14. November 1900 — Amts= und Verordnungs-
blatt S. 920 —) gestattet.

Greiz, den 21. Januar 1901.

Fürstlich Reuß- Plauische Landesregierung.
v. .X v

Saupe.



3. Regierungs-Verordnung
vom 21. Januar 1901,

betreffend Aufhebung der Regierungs-Verordnung vom 31. August
1858 über dic Privilegirung der Königlich Sächsischen Landes-Lotterie
im hiesigen Fürstenthume und das Verbot und die Bestrafung des

Vertriebs von Loosen anderer Lotterien.

Mit Serenissimi Höchster Genehmigung wird verordnet was folgt:

81.
Das der Königlich Sächsischen Landeslotterie ertheilte Privilegium des allei-

nigen Vertriebs ihrer Loose im Bereiche des Fürstenthums ist mit dem 31. Dezember
vor. Js. erloschen.

Die Regierungs-Verordnung vom 31. August 1858 — Gesetzsammlung S.
203 — wird aufgehoben.

Das Spielen in der Königlich Sächsischen Landeslotterie, sowie der Vertrieb
von Loosen für dieselbe ist in gleicher Weise wie hinsichtlich anderer Lotterien nach
Maßgabe des Gesetzes vom 19. Jannar 1901, betreffend das Spielen in öffentlichen
Lotterien, verboten.

162.
Der Vertrieb der Loose der Thüringisch-Anhaltischen Staatslotterie (Regie-

mungs-Bekanntmachung vom heutigen Tage) ist nur den von der gemeinsamen Lotterie=
Direktion bestellten Einnehmern gestattet.

Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder im Falle
der Unbeibringlichkeit mit Haft bestraft.

Greiz, den 21. Januar 10901.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
J. V.

v. Meding.

Saupe.



4. Gesetz
vom 22. Januar 1901,

betreffend die bisher nicht geregelten Gebühren der Gerichtsvollzieher.

Wir Heinrich der Zwei und Zwanzigste von Gottes
Gnaden Aelterer Linie sonveräner Fürst Reuß, Graf und Herr von
Plauen, Herr zu Greiz, Cranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein

rc. r. rc.
verordnen, um für einzelne Amtshandlungen der Gerichtsvollzieher Gebühren zu
bestimmen, hinsichtlich deren bisher Vorschriften weder in den Landesgesetzen, noch in
den Reichsgesetzen gegeben sind, mit Zustimmung des Landtags, was folgt:

81.
Für eine im Auftrag eines Notars oder des Gerichtsschreibers eines Ge-

werbegerichts nach den Vorschriften über Zustellungen von Amtswegen vorzunehmende
Zustellung beträgt die Gebühr 26 Pfennig.

#o2.
Für die Uebergabe unbeweglicher Sachen an den Verwalter im Fall der

Zwangsversteigerung oder der Zwangsverwaltung erhält der Gerichtsvollzieher die für
die Entsehung aus dem Besitz udewecglicher Sachen oder bewohnter Schiffe und dieEinweisung in denselben in den §58No. 1, 10 der Gebührenordnung für Ge-
richtsvollzieher bestimmte Gebühr.

83.
Auf die Gebühren des Gerichtsvollziehers für die Vollstreckung gericht-

licher Anordnungen in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit finden die
Gebührenvorschriften entsprechende Anwendung, welche für die nach der Civilprozeß=
ordnung vorzunehmenden Zwangsvollstreckungen gelten.

8 4.

Auf die Gebühren des Gerichtsvollzichers für die Beurkundung des that-
sächlichen Angebots einer Leistung finden die für Wechselproteste nach § 55 des
Gerichtskosten-Gesetzes vom 17. November 1899 geltenden Gebührenvorschriften ent-
sprechende Anwendung.



g 6.

Unsere Landesregierung ist ermächtigt, im Fall eintretenden Bedürfnisses
weitere Gebührenvorschristen für solche Amtshandlungen der Gerichtsvollzieher, hin-
sichtlich deren es an einem Gebührensatz noch mangelt im Wege der Verordnung

zu erlasen ndlich haben Wir dieses Gesetz Höchsteigenhändig vollzogen und UnserIäesse kianse beidrucken lassen.
Gegeben Greiz, den 22. Januar 1901.

(## 8) (gez) Feinrich XXII.
(Segez.) v. Meding

i. V.

5. Gesetz
vom 23. Jannar 1901,

die Abänderung der Beilage A zu dem Gesetze vom 31. Dezember
1883 über die Wahl der Abgeordneten zu den Landtagen betreffend.

Wir Heinrich der Zwei und Zwanzigste von Gottes
Gnaden Aelterer Linie sonveräner Fürst Neuß, Graf und Herr von
Plauen, Herr zu Greiz, Cranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein

2e0. c. .

haben aus Anlaß der Veränderungin der Vevölkerungsziffer der Fürstlichen Residenz-
stadt Greiz und der Theilung des 1. dortigen Stadtbezirks in einen 1. und 8.
Bezirk eine Aenderung des Umfangs der beiden ersten städtischen Landtagswahlbe-
zirke für nöthig erachtet und verordnen mit Zustimmung des Landtags, was folgt:

Einziger Paragraph.
Die Anlage A zu dem Gesetze vom 31. Dezember 1883, die Abänderung

der Beilage A zu § 19 des Gesehes vom 24. April 1867 über die Wahl der
Abgeordneten zu den künftigen Landtagen betressend, wird bezüglich des I. und II.
städtischen Wahlbezirks in folgender Weise abgeändert:



No. des Einwoh Wahl-
Wehlbaich Stabdt Umfang des Wahlbezirke #cobl behöm

I. Greiz.1., 2., 3. und 6. Stadtbezirk. Der Ge-
--- meinde-

*W die durnn W 10724 vorstand
a yceum und da arstallge= zu Greit.

bäude.

II. Greiz. 4., 5., 7. und 8. Stadtbezirk. Der Ge-

Außerdem das Fürstliche obere Schloß zres
. . orstan

nebst Schloßberg, die zum Obergreizer zu Greiz.
Lustgarten gehörigen Gebäude (Palais,
Kücheugebäude, Gewächshauc).

Urkundlich haben Wir *B Gesetz Höchsteigenhändig vollzogenFürstliches Insiegel beidrucken la

Gegeben Greiz, den 23. Januar 1901.

(gez.) Feinrich XXII.d. 8.

und Unser

(gegez) v. Meding
i. V.



6. Gesetz
vom 24. Januar 1901,

die Verbesserung des Diensteinkommens der Volksschullehrer auf dem
platten Lande betreffend.

Wir Heinrich der Zwei und Zwanzigste von Gottes
Gnaden Aelterer Linie souveräner Fürst Reuß, Graf und Herr von
Plauen, Herr zu Greiz, Cranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein

K. 2. rc.

verordnen mit Zustimmung des Landtags, was folgt:

5 1.

Der § 2 des Gesezes vom 29. Dezember 1897, die Verbesserung des Dienst-
einkommens der Volksschullehrer auf dem platten Lande betreffend, wird dahin ab-
geändert,

daß den Volksschullehrern auf dem platten Lande von den Schulgemeinden
folgende Alterszulagen jährlich zu gewähren sind:

nach 4 jähriger Dienstzeit 200 Mark,
„ 8 „ „ weitere 200

„ 12 „ „ „ 200 „

„ 16 „ „ „ 200 „

„ 20 „ „ „ 150 „

„ 24 „ „ » 150 „

5 2.

Dieses Gesetz tritt vom 1. Jannar 1901 abin Kraft.Urkundlich haben Wir dieses Gesetz Höchsteigenhänat vollzogen und Unser
Fürstliches Insiegel beidrucken lassen.

Gegeben Greiz, den 24. Jannar 1901.

(L 8) (gez.) Beinrich KXII

(gegez) v. Ngingi. V.



7. Gesetz
vom 25. Jannar 1901,

die verzinsliche Anlegung der bei Verwaltungs= und kirchlichen
Behörden deponirten Gelder betreffend.

Wir Heinrich der Zwei und Zwanzigste von Gottes
Gnaden Aelterer Linie sonveräner Fürst Reuß, Graf und Herr von
Plauen, Herr zu Greiz, Cranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein

. N. c.

verordnen hiermit unter Zustimmung des Landtags, was folgt:

Einziger Paragraph.
An Stelle der Bestimmungen in 8§ 27 bis 30 des Gesetzes vom 26. Mai

1875, die Verwaltung der öffentlichen Depositen betreffend, soweit sie nach dem 2.
Abschnitte dieses Gesees für Depositen bei den Landeskollegien, den mittleren und
unteren Verwaltungsstellen, sowie bei kirchlichen Unterbehörden in Geltung sind,
treten die Vorschriften über berzinlihe Anlegung von Mündelgeld.

—Vergleiche § 1807 des BürgerlichenGesetzbuchs und §8 137 bis 139
des Gesetzes vom 26. Oktober 1899, die Ausführung des BürgerlichenGesetzbuchs vom 18. August P500 und des Einführungsgesetzes von dem-
selben Tage betreffend.

Urkundlich haben Wir dieses Gesetz Höchsteigenhändig vollzogen und Unser
Fürstliches Insiegel beidrucken lassen.

Gegeben Greiz, den 25. Januar 1001.

(L. 8) (gez) Feinrich##.
(gegcz.) v. Mehing

i. V.



Gesetzsammlung
Fürstenthum gei Aelterer Linie.

A 2
(Ausgegeben am 28. Februar 1901.)

3. Landtags-Abschied
für den zwölften ordentlichen Landtag.

Wir Heinrich der Zwei und Zwanzigste von Gottes
Gnaden Aelterer Linie souveräuer Fürst Reuß, Graf und Herr von
Plauen, Herr zu Greiz, Cranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein

c. c. rc.
urkunden und fügen hiermit zu wissen:

Am Schlusse des von Uns auf den 17. Dezember vorigen Jahres einbe-
rufenen zwölften ordentlichen Landtags des Fürstenthums eröffnen Wir in Gemäß-
heit des § 85 der Verfassungsurkunde dem Landtage Unsere Landesherrliche Ent-
schließung bezüglich der stattgehabten Verhandlungen, wie folgt:

Die Vorlagen an den Landtag, betreffend
 den Staatshaushaltplan für die Jahre 1901, 1902 und 1903,
A Prüfung der Landeskassenrechnungen auf die Jahre 1897, 1898

und 1

##—

“ . die Rechnungen über Verwendung des zur Förderung des Feuer-
löschwesens und für gemeinnützige Zwecke der Feuersicherheit in
Gemäßheit des Gesetzes vom 23. Dezember 1882 gebildeten Fonds,

 den Staatsvertrag über den Anschluß der Fürstlich Schwarzburgi-
schen Unterherrschaften an den Thüringischen Zoll= und Steuer-
verein,

 den Staatsvertrag über den Beitritt des Fürstenthums zur Thüringisch=
Anhaltischen Staatslotterie,

—

S#

2



** Gesetz über die verzinsliche Anlegung der bei Verwaltungs= und
kirchlichen Behörden deponirten Gelder,
Gesetz wegen Verbesserung des Diensteinkommens der Volksschul-
lehrer auf dem platten Lande,
Gesetz über die bisher nicht geregelten Gebühren der Gerichts-
vollzieher,
Gesetz wegen Abänderung der Beilage A zu dem Gesetze vom 31.
Dezember 1883 über die Wahl zu den Landtagen,

10. Gesetz über die öffentlichen Lotterien
haben sämmtlich durch Entgegennahme der Erklärungen des Landtags ihre Erledi-
gung gefunden, und sind die vorbezeichneten Gesetze bereits veröffentlicht worden.

Wir versichern Unseren getreuen Landtag Unserer Huld und Gnade und
haben zu Bekundung des Vorstehenden gegenwärtigen

Landtags-Abschied
ausfertigen lassen und nach Beidrückung Unseres Fürstlichen Insiegels Höchsteigen-
händig vollzogen.

Gegeben Neue Burg Greiz, den 29. Januar 1901.

(#. 8) (#e) Feinrich Xd#II.

(gegez) v. Meding.

9

9. Patent
vom 31. Januar 1901,

die im Jahre 1901 zu entrichtenden Landesabgaben betreffend.

Höchstlandesherrlicher Entschließung zufolge soll mit erklärter Zustimmung
des Landtages im Jahre 1901 die nach der Verordnung vom 30. Dezember 1870inGemäßheit der Gesetze vom 9.Ma- 1857 und 26. Februar 1875 zu erhebende

algemeine Grundsteuer mit 2 / Pfennigen Reichswährung von der Steuereinheit
erhoben werden.

Bezüglich der übrigen Abgaben bewendet es, soweit hieran nicht durch Gesetz
etwas geändert wird, bei den bisherigen gesetlichen Bestimmungen.

Indem dieses zur Nachachtung für die Steuerpflichtigen, Hebestellen und
Einnehmer zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, werden für die an den zwei
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ersten Terminen mit je 1 Pfennig, am 3. mit ½/0 Pfennig von jeder Steuereinheit
zu entrichtende Grundsteuer folgende Termine festgesetzt:

der 1. März
„ 1. Juni
„ 2. September.

Dabei wird bemerkt, daß bei Entrichtung des 3. Grundsteuertermins Be-
träge unter ½8 Pfennig wegfallen, Beträge von und über ½ Pfennig für einen
vollen Pfennig gerechnet werden, sowie daß die erforderliche Information der Orts-
steuer-Einnehmer wegen Erhebung des 3. Termins durch das Fürstliche Kataster-
bureau erfolgen wird.

Die Ausschreibung der Termine für die Einkommensteuer bleibt zur Zeit
noch vorbehalten.

Greiz, den 31. Januar 1901.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
v. .3

Saupe.

10. Neal 2. Mes. 4 4.

vom 23. Februar 1901,
den Staatsvertrag wegen des Eintrittes der Schwarzburgischen Unter-

herrschaften in den Thüringischen Zoll= und Steuerverein betreffend.

Höchstem Befehle Seiner Hochfürstlichen Durchlaucht des Fürsten zufolge
wird der wegen des Eintrittes der Schwarzburgischen Unterherrschaften in den
Thüringischen Zoll= und Steuerverein am 20. November 1900 mil den bethelligten
Regierungen abgeschlossene Staatsvertrag nebst dazu gehörigem Schlußprotokolle
nach allseitig erfolgter Ratifikation und geschehener Zustimmung des Landtags nach-
stehend zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Greiz, den 23. Februar 1901.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
v. mre

Saupe.

2.



Staatsbertrag
zwischen

Preußen, Sachsen-Weimar-Eisenach, Sachsen-Meiningen, Sachsen-
Altenburg, Sachsen-Coburg und Gotha, Schwarzburg-Sondershausen,
Schwarzburg-Rudolstadt, Reuß älterer und Reuß jüngerer Linie wegen
des Eintritts der Schwarzburgischen Unterherrschaften in den Thürin-

gischen Zoll= und Steuerverein.
Vom 20. November 1900.

Die bei dem Thüringischen Zoll= und Stenerverein betheiligten Souveräne
haben zum Zwecke einer Vereinbarung über den Eintritt der Schwarzburgischen
Unterherrschaften in den Thüringischen Zoll= und Steuerverein zu Bevollmächtigten
ernannt:

Seine Majestät der König von Preußen:

Allerhöchstihren Wirklichen Geheimen Ler Finanhrah zunbGeneruul-Direktorder indirekten Steuern Dr. Gottlieb FehreuAllerhöchstihren Geheimen unnium galg on Hermann* ohannes;
Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach:

Höchstihren Geheimen Finanzrath Ottomar Slevogt;

Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Meiningen:
Höchstihren Geheimen Regierungsrath und Kassenrath Wilhelm Bieß-

mann;

Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Altenburg:
Höchstihren Geheimen Staatsrath Arthur von Borries;

Seine Durchlaucht der Regierungsverweser in den Herzogkhümern Sachsen-
Coburg und Gotha im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Herzogs
von Sachsen-Coburg und Gotha:
Höchstihren Staatsrath Ernst Schmidt;

Seine Durchlaucht der Fürst zu Schwarzburg-Sondershausen:
Höchstihren Geheimen Staatsrath Justus Budde;
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Seine Durchlaucht der Fürst zu Schwarzburg-Rudolstadt:
Höchstihren Wirklichen Geheimen Rath Dr. jur. Albert von Holleben;

Seine Durchlaucht der Fürst Reuß älterer Linie:
Höchstihren Regierungsrath Alfred Cammann;

Seine Durchlaucht der Erbprinz Reuß ilngerer Linie im Namen Seiner
Durchlaucht des regierenden Fürsten
Höchstihren Regierungsrath Max born.

Von diesen Bevollmächtigten ist unter dem Vorbehalt der Genehmigung
folgender Vertrag abgeschlossen worden:

Artikel 1.

Die dem Thüringischen Zoll= und Steuervereine bisher nicht angeschlosse-
nen Fürstlich Schwarzburg-Sondershausenschen und Fürstlich Schwarzburg-Rudol-
städtischen Unterherrschaften werden vom 1. April 1901 an mit dem Thüringischen
Zoll= und Steuewereinc vereinigt.

Artikel 2.

Mit dem Tage der Vereinigung treten für die Schwarzburgischen Unter-
herrschaften die Verträge über die Errichtung und Fortdauer des Thüringischen
Zoll= und Handels-Vereins, insbesondere die Verträge vom 10. Mai 1833 und
vom 20. November 1889, mit allen dazu getroffenen besonderen Vereinbarungen,
soweit diese Verträge und Vereinbarungen zur Zeit noch bestehen, in Kraft.

Artikel 3.

Die Königlich Preußische, die Fürstlich Schwarzburg-Sondershausensche und
die Fürstlich Schwarzburg-Rudolstädtische Regierung sind darüber einverstanden, daß
die wegen der Zoll= und Handelsverhältnisse, imgleichen der Besteuerung der
inneren Erzeugnisse in den beiden Unterherrschaften zwischen Preußen und
Schwarzburg-Sondershausen am 25. Oktober 1819 und 8. Juni 1833 und zwischen
Preußen und Schwarzburg-Rudolstadt am 24. Juni 1822 und 25. Mai 1833
geschlossenen Staatsverträge für die Zeit, in der die Unterherrschaften dem Thürin-
gischen Zoll= und Steuervereinc angehören werden, außer Kraft gesetzt werden.

Die drei Regierungen verzichten auf die Dauer der Zugehörigkeit der
Fürstlichen Unterherrschaften zum Vereine gegenseitig auf die Ausübung aller Rechte,
die ihnen nach diesen Verträgen und den Ministerialerklärungen dazu vom 17. und
22. November 1841 noch zustehen.
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Artitkel 4.

Der Vertrag soll den Vereinsregierungen sofort zur Genehmigung vorgelegt
und die Auswechselung der Bestätigungsurkunden baldthunlichst in Berlin bewirkt
werden.

So geschehen Erfunt, den 20. November 1900.

(TL. S), Fehre. (L 8) Johannes. (L 8), Slevogt. (I. 8) Bießmann.
(L S.) v. Borries. (I. S.) Schmidt. (I. 8.) Budde. (L 8S.) v. Holleben.

(L S8) Cammann. (L S.) Horn.

Schlußprotokoll.
Geschehen Erfurt, den 20. November 1900.

Bei der Unterzeichnung des Vertrages wegen des Eintrittes der Schwarz-
burgischen Unterherrschasten in den Thüringischen Zoll= und Steuerverein haben
die Bevollmächtigten noch folgende Verabredungen getroffen:

1. Die Fürstlichen Steuerämier in Sondershausen und Frankenhausen
übernehmen für ihren Bezirk bis auf Weiteres die Geschäfte von
Bezirksstencrämtern in demselben Umfange, wie die übrigen Bezirks-
steuerämter des Thüringischen Vereins.

Die Wahrnehmung der Geschäfte des obersten Aussichts-
beamten in den Unterherrschaften wird dem Bezirkssteuerinspektor zu
Erfurt übertragen.

Die Oberkontrolegeschäfte werden von einem auf Vereins-
kosten anzustellenden Oberkontrolebeamten 2. Klasse verwaltet, der
seinen Amtssitz in den Unterherrschaften erhält.
Die Bevollmächtigten sind übereingekommen, daß dieses Protokoll
äugleich mit dem Vertrage den Hohen vertragschließenden Theilen
vorgelegt werden soll, und daß im Falle der Genehmigung des Ver-
trages auch die vorstehenden Erklärungen und Verabredungen ohne
weitere förmliche Bestätigung von den Regierungen als genehmigt
angesehen und aufrecht erhalten werden sollen.

Der Vertrag wurde hierauf, der zur Zeitersparniß getroffenen Verabredung
zemäß in einer Ausfertigung, welche für den Gesammtverein im Königlich Preußi=
2 Geheimen Staatsarchiv aufbewahrt werden soll, von den Bevollmächtigten



16

unterzeichnet und untersiegelt, und sollen die bereits vorbereiteten Abdrücke preußi-
scherseits nach erfolgter Beglaubigung sofort den Bevollmächtigten der übrigen
Vereinsstaaten zugestellt werden.

Nachdem endlich noch verabredet worden war, daß es den Hohen vertrag-
schließenden Theilen überlassen bleibe, wie bereits früher in ähnlichen Fällen ge-
schehen, eine solche Form der Bestätigung zu wählen, wodurch der Gegenstand der
lehzteren ohne vollständige Einrückung der Vertragsartikel hinlänglich genau be-
zeichnet wird, wurde auch dieses Protokoll in einer Ausfertigung nach geschehener
Verlesung unterzeichnet und von den Königlich Preußischen Bevollmächtigten, unter
dem Vorbehalt der alsbaldigen Mittheilung beglaubigter Abdrücke an die übrigen
Bevollmächtigten, nebst dem Vertrage, behufs der weiteren Beförderung an das
Königliche Geheime Staatsarchiv in Empfang genommen.

G. w. o.

(ge3) Fehre. Johannes. Slevogt. Bießmann. v. Bomies.
Schmidt. Budde. v. Holleben. Cammann. Horn.





Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.
’

(Ausgegeben am 19. März 1901.)

11. Regierungs-Verordnung
vom 2. März 1901,

die Bestellung und Obliegenheiten der Feldgeschworenen, sowie die
Verpflichtungen der Grundbesitzer bei Besitz-, Bau= und Kultur-

veränderungen und in Bezug auf die Marken ihrer Eigenthumsgrenzen
betreffend.

it Sorenissimi Höchster Genehmigung wird über die Bestellung und Obliegen-heiten ioeno - sowie die Verpflichtungen der Grundbesiher bei Besitz-
Bau= und Kulturveränderungen und in Bezug auf die Marken ihrer Eigenthums-
grenzen unter Aufhebung der Regierungs-Verordnung vom 17. März 1871 Folgendes
verordnet, beziehentlich in Erinnerung gebracht:

1 Die Bestellung, sowie die Befugnisse und Obliegenheiten der Feldgeschworenen
betreffend.

1.

Die Feldgeschworenen werden nach Einvernehmen mit dem Fürstlichen Ka-
tasterbureau von den Fürstlichen Amtsgerichten ernannt und verpflichtet. Bei
Meinungsverschiedenheit entscheidet die Fürstliche Landesregierung.

2.

Den Feldgeschworenen liegt es ob, für die Erhaltung der durch die Landes-
vermessung festgestellten Grenzen (Landes-, Flur-, Wege-, Eigenthumsgrenzen) und
Grenzmarken (Steine, Säulen, Graben, Raine u. s. w.) Sorge zu tragen, bei der
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Aufnahme neu entstandener Grenzen mitzuwirken, bei Erörterung etwaiger Grenz-
zweifel und Besitfragen nach Pflicht und Gewissen Auskunft zu ertheilen, auch die
den Grundbesitzern zukommende Anzeigeerstattung über Grenzmängel, Bau= und
Kulturveränderungen, sowie die Befolgung der denselben nach Ziffer II 1 Absatz 2
dieser Verordnung obliegenden Verpflichtungen zu überwachen.

Sie haben, um diesen Obliegenheiten genügen zu können, sich über die ört-

been Flur-, Grenz-, und Grunbbesitverhältnisse stets in genauer Kenntniß zu er-alten.

3.

Die Feldgeschworenen sind verpflichtet, wenigstens einmal im Jahre, und
zwar bis 1. Juni die Grenzen der Ortsflur, der öffentlichen Wege, der Kirchen,
Pfarr-, Schul= und Gemeindegrundstücke zu begehen, alle Grenzmängel sorgfältig auf-

— und über den Befund spätestens bis zum 30. Juni einen Bericht an dasFürstliche Katasterbureau nach dem beifolgenden Schema einzureichen.
Ueberdies haben sie die Erhaltung der Privatgrenzmarken zu überwachen

und die von ihnen wahrgenommenen oder von den Grundbesitzern in Gemäßheit
der Vorschrift unter II 1 dieser Verordnung bei ihnen angezeigten Grenzmängel
nöthigenfalls sofort, spätestens aber in dem Jahresberichte dem Fürstlichen Kataster-
bureau zu melden.

Wenn sie frevelhafte Beschädigungen an den Grenzen, eigenmächtige Ver-
rückung von Grenssteinen oder unbefugte Abackerung und Abgrabung entdecken oder
in Erfahrung bringen, so ist unverzüglich Anzeige bei dem Fürstlichen Katasterbureau
zu erstatten, welchem die bezügliche Mittheilung an die Fürstliche Staatsanwaltschaft
behufs Einleitung der Untersuchung obliegt.

4.

Die Feldgeschworenen sind ermächtigt und verpflichtet, lockere oder versunkene
Grenzsteine, welche sich zweifellosnoch au ihrer Stelle befinden, zu be-

festigen 4 zu heben.Die Befestigung und Aufrichtung der Flurgrenzsteine hat von den
Feldgeschworenen beider Grenzorte gemeinschaftlich — wenn es sich um die Grenzen
Fürstlicher Forsten oder excommunalisirter Güter handelt, in Gemeinschaft mit dem
beauftragten Forstbeamten oder Gutsvertreter — zu geschehen, und ist überdies der
Gemeindevorstand der betreffenden Ortschaften zu diesem Akt mit hinzuzuziehen.

5.

Beschädigte Privat= oder Flurgrenzsteine sind den Anliegern, beziehentlich dem
Gemeindevorstande behufs alsbaldiger Abhülfe anzuzeigen. Die neubeschafften, sowie
umgefallene oder umgeackerte Grenzsteine — vorausgesetzt, daß deren Standort
aus den untergelegten Merkzeichen (den sogenannten Zeugen oder Urkunden) noch
mit Sicherheit zu erkennen ist, auch kein Verdacht absichtlicher Verrückung der Zeugen
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vorliegt — sind in Gegenwart der Anlieger, die Flurgrenzsteine gemeinschaftlich mit
den Feldgeschworenen des Nachbarortes resp. mit den Vertretern der Fürstlichen
Kammer oder der excommunalisirten Güter und unter Hinzuziehung des Gemeinde-
vorstandes der betreffenden Ortschaft einzusetzen.

Die nach Nr. 4 und 5 vorstehend alsbald vorgenommenen Berichtigungen
müssen in der an Fürstliches Katasterbureau alljährlich einzureichenden Tabelle der
Kontrole wegen ebenfalls vorgemerkt werden.

6.

Wenn ein Grenzpunkt aus den unter ö angegebenen Kennzeichen (den sog.
Zeugen oder Urkunden) nicht mehr mit voller Sicherheit zu erkennen und daher nur
mit Hülfe der Flurkarten zu bestimmen ist, so haben die Feldgeschworenen, ohne
selbst etwas vorzunehmen, Anzeige bei dem Fürstlichen Katasterbureau zu erstatten.

Einer solchen Anzeige bedarf es auch behufs Richtigstellung der Karten, wenn
die Neuversteinung einer Grenze oder eine Versetzung von Grenzsteinen beabsichtigt

wir
7.

Fällt die Flurgrenze mit der Landesgrenze zusammen, so sind die Feldge-
schworenen zwar ebenfalls ermächtigt, lockere oder gesunkene Grenzsteine in
Gemähheit des Regulativs vom 10. Febrnar 1855 gemeinschaftlich mit den Feld-
geschworenen oder sonst hierzu befugten Beamten des ausländischen Orts zu befestigen
und aufzurichten, es ist jedoch hiervon dem Fürstlichen Katasterburcau nachträglich
nzeige zu tauchen

Betreff aller anderen Landesgrenzdefekte, insbesondere auch
r schadhant gewordenen, zungefaltenen und überhaupt aus ihrer Stelle gewichenenFhobbl haben sie sich lediglich auf Anzeige des Befundes an das Fürstliche

Katasterburean zu beschränken in ohne besondere Ermächtigung keinerlei Herstellung
vorzunehmen.

In der Anzeige sind die in Betracht kommenden Landesgrenzsteine nach
Nummer und Standort so genau zu bezeichnen, daß klar zu ersehen ist, welcher
Nachbarstaat in Frage kommt.

Das Fürstliche Katasterbureau hat alle den Landesgrenzzug betreffende An-
zeigen alsbald zur Kenntniß des Fürstlichen Landrathsamts zu bringen.

6.

Vermarkungen irgend welcher Art, es sei von den betheiligten Grundbesitzern
oder durch zugezogene Lohnarbeiter, dürfen nur in Gegenwart eines deshalb ver-
antwortlichen Feldgeschworenen vorgenommen werden.

9.

Die Besitzer excommunalisirter Güter haben für Ueberwachung der Grenzen
und Grenzmarken nach Maßgabe der obigen Vorschriften Sorge zu tragen und etwaige

g·
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Grenzdefekte dem Fürstlichen Katasterbureau anzuzeigen. Der alljährliche Grenzum-
—(I.Ziffer 3) ist gemeinschaftlich mit den Feldgeschworenen des Ortes vorzu-

10.

Was die Beschaffenheit der zu verwendenden Grenzsteine und der unter
diese zu legenden Kennzeichen anlangt, so ist Folgendes zu beachten:

1.

r*

Grenzsteine, welche 2 Fluren scheiden, sind regelmäßig zu behauen,
mit Buchstaben und umen zu versehen, und sollen nicht wenigerals 30 em über die Erde hervorragen und nicht weniger als 45 cmtief in die Erde W sein.

Die Stärke des Kopfes soll in der Regel nicht unter 20 em,
die ihres Rumpfes nicht unter 30 cm betragen. Der obere Theil
des Kopfes ist so zu bearbeiten, daß derselbe einc schwach abfallende
Pyramide bildet, deren Spitze genau senkrecht über dem Grenzpunkt
zu stehen kommen muß.
Grenzsteinc, welche auf die Ecken der Hauptgewende und in sonstige
Hauptkrümmungen der Grenzen zu setzen sind, wie überhaupt Grenz-
steine, welche an dem Landes-, Kammer-, Kirchen-, Pfarr= und
Schul-Grundeigenthum, an den Landstraßen, Viehtreiben und Hut-
plätzen erforderlich sind, sollen ebenfalls regelmäßig zugehauen sein,
und bei einem Rumpf von mindestens 30 em Höhe und 22—30
em Dicke in der Regel einen Kopf von 20 cm Stärke und 30 cm
Höhe im Walde und auf Wiesen und 20 cm Höhe im Feld besitzen.

Dabei soll der Kopf der Wald= und Wiesengrenzsteine eben,
derjenigen für Felder dagegen abgerundet sein.

Lettere dürfen nicht über einen halben Fuß über die Erde
herausstehen.
Im Uebrigen dürfen die Grenzsteine zwar kleiner sein; es ist aber
deren Kopf mindestens in der Weise zu bearbeiten, daß sie sich von
gewöhnlichen unbehauenen Steinen leicht unterscheiden lassen und
ihr Rumpf soll mindestens 40 cm Höhe und 20 cm Stärke besitzen.
Die Bezeichnung der Grenzsteine an ihrem Kopfe und sonst mit
Buchstaben, Zahlen rc. bleibt dem Ermessen der Betheiligten und
der Anordnung der Behörde überlassen.

Einem jeden Grenzstein ist eine bestimmte Anzahl, wenigstens
3 gebrannter Ziegelstücke oder Glas oder Porzellanscherben, Holz-
kohle. Schmiedeschlacke und dergleichen schwer zerstörbarer Gegenstände
als sogenannte Zeugen und Urkunden unterzulegen und sind dem

opfe der Grenzsteine auf Flurgrenzen und in Hauptkrümmungen
der Grundstücke, namentlich im Walde und auf Wiesen sogenannte
Schlaufen, welche die Richtung der Grenzen bezeichnen, aufzuhauen.
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Findet es sich, daß die Beschaffung des Materials zu vorschrifts-
mäßig behauenen Grenzsteinen nach den örtlichen Verhältnissen zu
großen Schwierigkeiten unterliegt, so kann Fürstliche Landesregierung
der ansuchenden Gemeinde gestatten, zu Bezeichnung der Privat-

grenzen. unbehauene Steine zu gebrauchen, doch müssen dieselben
a. die vorstehends zier Nr. 2 und 3 vorgeschriebene Höhe undStärke haben,u

mit einem ken Kalkanstreich versehen werden.
ist

H zuter sehem *# Grenzstein nebst den vorstehends unter
vorgeschriebenen Stücken ein Zeichen von gebrammtemThon einzulegen; die Form desselben wird bei Ertheilu

der Erlaubniß zum Gebrauch unbehauener Steine t
werden.

Die Beschaffung von Thonmarken liegt den Gemeinden
ob, während der Kalkanstrich der Grenzsteine von den be-
treffenden Grundstücksbesitzern zu bewirken ist.

11.

Die Feldgeschworenen sind verbunden, bei Landesgrenzrevisionen, sowie bei
Verhandlungen, die von der Behörde zur Erhaltung der bestehenden und zur Auf-
nahme neu entstandener Grenzen veranstaltet werden, die hierzu verordneten Kom-
missare und technischen Beamten zu begleiten und jede von ihnen begehrte Auskunft
zu ertheilen.

12.

Sie haben darüber zu wachen, daß die vorläufig gesteckten Gren zmarken
(Laagpfähle) nicht beschädigt, verrückt oder entfemt werden, und etwaige Frevel
unverzüglich dem Fürstlichen Katasterbureau anzuzeigen.

Der zufolge behördlicher Verhandlungen erforderlich werdenden Setzung der
Grenzsteine oder Herstellung anderer Grenzmarken haben sie sich alsbald bei der
Verhandlung, oder später in Gemäßheit der ihnen zu ertheilenden Anweisung, im
Beisein der Aulieger vder deren Vertreter, beziehentlich in Gemeinschaft mit den
Feldgeschworenen des Grenzorts zu unterziehen.

13.

Wenn neune Gebäude errichtet oder bereits bestehende umgewandelt, erweitert,
niedergelegt oder durch elementare Kraft zerstört werden,

ebenso wenn Holzboden, Lehde oder Teich in Ackerland oder Wiese, ingleichen
wenn Ackerland oder Wiese in Holzboden, Lehde oder Teich umgewandelt werden,
so ist die Anzeige solcher Bau= und Kulturveränderungen zwar zunächst Obliegen=
heit des Grundstücksbesitzers, die Feldgeschworenen haben jedoch ebenfalls hierauf ihr
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Augenmerk zu richten, und die wahrgenommenen Veränderungen dem Fürstlichen
Katasterbureau bei Erstattung des Jahresberichts in der aus dem anliegenden Schema
ersichtlichen Weise anzuzeigen.

14.

Für die Leistungen und Versäumnisse bei Landcsgrenzrevisionen und bei Setzung
von Landesgrenzsteinen, sowie bei den Vermessungsarbeiten zur Erhaltung der Grenzen
und zur Aufnahme neuer Grenzen erhält der Feldgeschworene aus Fürstlicher Landes-
kasse eine Vergütung von 30 Pfennigen für jede Stunde der auf das Geschäft und
die Zurücklegung des Wegs verwendeten Zeit, jedoch nicht weniger als 1 M. und
anßerdem die nachstehende Gebühr für das Setzen von Steinen.

Für die nach Ziffer 3 vorzunehmende jährliche Grenzbegehung ist eine Ent-
schädigung von 30 Pfennigen pro Stunde aus der Gemeindekasse zu gewähren.

ür die Neuversteinung bereits aufgenommener und Versteinung neu ent-
standener Grenzen sind zu entrichten:

Für Setzung eines Flurgrenzsteins 50 Pfennige,
von den betreffenden Gemeinden zu gleichen Theilen zu tragen und unter die be-
treffenden Feldgeschworenen zu vertheilen.

Für Setung eines Steines an Landes-, Kammer-, Pfarr-,
Schul= und Gemeinde-Eigenthumsgrenzen, wenn derselbe vor-

schriftsmäßig behauen ist, 36 Pfennige,
wovon /8 aus der betreffenden Kasse, ½ von dem betreffenden Privatangrenzer,
welchem Letzteren außerdem noch der Transport des zu setenden Steines an den Ort
seiner Bestimmung obliegt, zu erheben sind.

c. Für Setung eines Privatgrenzsteines 30 Pfennige,
von den betreffenden Angrenzern gemeinschaftlich zu bezahlen.

Diese Gebührensäße können, je nachdem die Entfernung der zu versteinendenGrenzpunkte kürzere oder weitere Wege verursacht, um 33 ½ %bis 50% ermäßigt

werden, wenn mehr als 15 Steine zu gleicher Zeit zu setzen find.d die Zahlung der Gebühren von den Pflichtigen venweigert, so hatFarluiches Kotasterinnraau auf Antrag der Feldgeschworenen die Gebührenforderung
festzustellen und die Einziehung für die Feldgeschworenen herbeizuführen.

16.

Wegen Nichterfüllung oder nicht rechtzeitiger Erfüllung der vorstehenden
Obliegenheiten können die Feldgeschworenen in eine Ordnungsstrafe von 1 bis 10

ark genommen werden.

16.

Die Instruktion für die Feldgeschworenen vom 30. März 1858, sowie die
Regierungsverordnungen vom 9. November 1858 und 26. April 1864 treten außer
Wirksamkeit.



U. Obliegenheiten der Grurdbesitzer.

1.

Dieselben haben auf die Erhaltung der Marken ihrer Eigenthumsgrenzen
zu sehen, zu diesem Behufe von Zeit zu Zeit und wenigstens ein mal jährlich ihre
Grenzmarkung zu besichtigen und bei Vermeidung einer Strafe von 3 Mark jeden
von ihnen wahrgenommenen Grenzmangel unverzüglich den Feldgeschworenen an-
zuzeigen.

Zur größeren Erkenntlichkeit des Grenzzuges ist jeder Grundbesitzer bei Ver-
meidung einer Strafe von 5 Mark verpflichtet, da wo die Eigenthumsgrenze ein
Holzgrundstück bildet, das Holz mindestens ½ m breit auszuforsten und unbehauene
Grenzsteinc alljährlich wenigstens einmal mit Kalkanstrich zu versehen.

2.

Wenn bei Veräußerung von Grundstücken oder bei Erbtheilungen Ver-
änderung im Bestande der Parzellen beabsichtigt werden, durch welche alte Grenzen
entweder gänzlich wegfallen oder verlegt werden, oder auch ganz neue Grenzen ent-
stehen, so ist dies dem betreffenden Amtsgerichte anzuzeigen und zugleich mit dem
Antrage auf gerichtliche Ueberschreibung, in doppelten Exemplaren, eine von dem
verpflichteten Geometer im Landesvermessungsmaßstabe gefertigte Zeichnung der be-
treffenden Parzellen zu überreichen, welche sowohl den bisherigen als den künftigen
Zustand darstellt und zugleich den vom Geometer berechneten jetzigen und künftigen
Flächeninhalt angiebt.

3.

Von der Errichtung neuer, sowie von der Erweiterung und baulichen Um-
wandlung bereits bestehender Gebäude, ebenso von der gänzlichen oder theilweisen
Niederlegung von Gebäuden ist bis zum Schlusse des Kalenderjahres, innerhalb
dessen der Bau, die Veränderung oder Niederlegung vollendet worden, von dem Be-

siver bei dem Fürstlichen Katasterbureau unter öelchreihung der Baustelle, bei Ver-meidung einer Ordnungsstrafe von 1 bis 15 r, schriftliche Anzeige zu machen.Bei Neubauten und wenn iheoitoue AM#rinderngen von der Art sind,
daß der neue Grenzlauf der Grundfläche des Gebäudes von der früheren merklich
abweicht, müssen bei Vermeidung obiger Strafe, der Anzeige zugleich von dem ver-
bflichtelen Geometer gefertigte Zeichnungen nebst Flächenberechnungin gleicher Weise,
wie vorstehend unter Ziffer 2 bestimmt ist, beigefügt werden.

Wenn Holzboden, Lehde oder 10 in Ackerland oder Wiese, ebenso wenn
Ackerland oder Wiese in Holz, Lehde oder Teich umgewandelt werden, so hat der
Grundstücksbesitzer hiervon bis zum Schluß des Kalenderjahrs, in welchem die Ver-



24

änderung vorgenommen wurde, dem Rürstlichen- ntasterburean schriftliche Anzeigezu machen. (Gesetznachtrag vom 10. August 1870.)

5.

Zu einer gleichen Anzeige sind auch diejenigen verbunden, welche Grund-
stücke besitzen oder benutzen, die aus irgend einem Grunde der Abschätzung ent-
gangen sind. Im Falle absichtlicher Unterlassung dieser Anzeige sind die Betreffen-
den mit einer dem vierfachen Betrage der von dem verschwiegenen Steuerobjekte zu
erlegenden Jahressteuer gleichkommenden Geldstrafe zu belegen und zur Nachzahlung
der Steuer von der Zeit an verpflichtet, zu welcher sie erweislich Kenntniß davon
erhalten haben, daß das betreffende Objekt der Bestenerung entgangen sei.

II.

Die durch diese Verordnung bestinunten Strafen werden von dem Fürstlichen
Katasterbureau festgesetzt und fließen in die Landeskasse.

Greiz, den 2. März 1901.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
J. V.

v. Meding.

Saupe.
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1. Grenzverh,
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Besiher Veränderung

Namen der
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3. Kultureränderungen.

Angabe der
eingetrelenen

 BVeranderung.
 .
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12. Patent
vom 19. März 1901,

die für das Jahr 1901 zu entrichtende Einkommensteuer betreffend.

Unter Bezugnahme auf das Patent vom 31. Januarl.Is.bezüglich der
im Jahre 1901 zu entrichtenden Landesabgaben (Ges. S. Seite 11) werden die im
laufenden Jahre zu entrichtenden 9 Termine Einkommensteuer wie folgt ausgeschrieben:

zwei auf den 30. März,
einer auf den 4. Mai,
einer auf den 11. Juni,
einer auf den 19. Juli,
einer auf den 24. August,
einer auf den 30. September,
einer auf den 5. November,
einer auf den 12. Dezember.

Greiz, den 19. März 1901.

Fürstlich Reuß- Plauisce Landesregierung.
v. Phng

Saupe.



Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.
 4.

(Ausgegeben am 27. April 1901.)

13. Regi 2. Men 4 4.

vom 22. März 1901,
Inwalidenversicherung betreffend.

Die nachstehende, mit den Regierungen der bei der Thüringischen Landes-
Versicherungsanstalt betheiligten Staaten vereinbarte

Anweisung
für die Vorstände der Orts-, Betriebs= (Fabrik-), Bau-, Innungs= und
Knappschaftskrankenkassen, sowie für die Verwaltungen der Gemeinde-
Krankenversicherungen und landesrechtlichen Einrichtungen ähnlicher Art,
betreffend die Erhebung der Beiträge * Invalidenversicherung nach demReichsgesetz vom 13. Juli 1899 (R. G.-Bl. Seite 463 folg.),

wird hierdurch zur Nachachtung und mit der Bestimmung bekannt gegeben, daß die-
selbe vom 1. April 1901 ab an die Stelle der bisher gültigen, von dem Vorstande
der Thüringischen Landes-Versicherungsanstalt unter dem 1. Dezember 1890 erlassenen
Anweisung tritt.

Greiz, am 22. März 1901.

Fürstlich Reuß-Plaui. Landesregierung.
J. v

v. Meding.

Saupe.
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Anweisung
für die Vorstände der Orts-, Betriebs= (Fabrik.), Bau-, Innungs= und Knappschafts-
krankenkassen, sowie für die Verwaltungen der Gemeindekrankenversicherungen und
landesrechtlichen Einrichtungen ähnlicher Art, betr. die Erhebung der Beiträge zur
Invalidenversicherung nach dem Reichsgesetz vom 13. Juli 1899 (S. 4603 flgde des

Reichsgesehblattes).“)

I. Umfang der Versicherungspflicht.

81
Die Invalidenversicherung erstreckt sich im Allgemeinen auf alle der Kranken-

versicherungspflicht nach § 1 des Reichsgesetzes, betr die Krankenversicherung der
Arbeiter vom 10. April 1892 unterfallende Personen, soweit sie das 16. Lebensjahr
überschritten haben und Arbeit gegen Lohn (nicht um freien Unterhalt) verrichten.
Lehrlinge sind auch dann versicherungspflichtig, wenn der gewährte Baarbetrag als
„Kostgeld“ 2c. bezeichnet und nicht an den Lehrling selbst, sondern an dessen An-
gehörige bezahlt wird.

ichtversicherungspflichtig sind Personen, deren Arbeitsfähigkeit in
Folge von Alter, Krankheit oder sanlgen Gebrechen dauernd auf weniger als einDrittel herabgesetzt ist (Gesetz § 5 Abs. 4).

Auf Antrag zu befreien sind Personen
a) welchen von einem Bundesstaate, einem Kommunalverbande, einer Ver-

sicherungsanstalt oder zugelassenen besonderen Kasseneinrichtung Pen-
furden Wartegelder oder ähnliche Hezüge im Mindestbetrage von-00 Mk. jährlich bewilligt sind oder

b) lcns auf Grund der reichsgesehlichen Bestimmungen über Unfall-
versicherung der Bezug einer jährlichen Rente von mindestens dem-
selben Betrage zusteht,

e) welche das 70ste Lebensjahr vollendet haben,
d) welche Lohnarbeit im Laufe eines Kalenderjahres nur in bestimmten

Jahreszeiten für nicht mehr als 12 Wochen oder überhaupt
für nicht mehr als fünfzig Tage übernehmen, im Uebrigen
aber ihren Lebensunterhalt als Betriebsunternehmer oder anderweit
selbständig erwerben oder ohne Lohn oder Gehalt thätig sind, solange
für dieselben nicht bereits einhundert Wochen lang Beiträge entrichtet

*) Wo vom „Vesey“ ohne weltere Bezelchnung gelprochen wird, ull das Invalldenversicherungsgesen
gemelmt.
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worden sind #% § 6 Abs. 1 und 2 und Kaiserl. Verordnung vom4. Dez.Der Antrag auf uon ist bei der unteren Verwaltungsbehörde (dem
Fürstlichen Landrathsamt für das platte Land, dem Gemeindevorstand für die Städte)
zu stellen.

Solange die Befreiung nicht nachgewiesen ist, sind Beiträge zur Invaliden-
versicherung zu entrichten. Die Befreiung gilt nur so lange, als der Befreiungs-
grund besteht. In den Fällen unter d ist der Befreinngsantrag alljährlich zu wie-
derholen.

Versicherungspslicht und damit die Verpflichtung zur Leistung von Beiträgen
tritt wieder ein, wenn der Antrag auf Befreiung zurückgenommen wird, vom Tage
der Rücknahme ab.

Höhe der Beiträge.

82.
Die Höhe der Beiträge richtet sich

1. für die Mitglieder einer Orts-, Betriebs-(Fabrik.), Bau- ud Innungs-krankenkasse oder einer Knappschaftskrankenkasse nach dem für die
Krankenkasse festgesetzten durchschnittlichen Tagelohn (§5 6, 20 des
Krankenversicherungsgesetzes) dergestalt, daß das dreihundertfache des-
selben als Jahresarbeitsverdienst gilt.

Essast die Berechnung der Beiträge und des Kranlengeldes nachdem wirklichen Arbeitsverdienst (§ 26 Ziff.6des Kranlenversicher-ungsgesetzes), so trin dieser au Stelle des durchschnittllichenTogeelohus.
Bei Knappschaftslossen sind die Veiträge nach dem dreihunderlsachen

Belrage des orksüblichen Tagelohns (§ 8 des Kranlenwversicherungsgesetzes)
zu berechnen, wenn dieser höher ist, als der festgesetzte Tagesarbeits=
verdienst.

2. für die der Gemeindekrankenversicherung angehörigen Personen, falls
sie nicht zu den land= und forstwirthschaftlichen Arbeitern oder den
in der Land= und Forstwirthschaft beschäftigten Betriebsbeamten ge-

hören, nach dem in Gemähheit de 5 8 des Krankenversicherungs-
gesetzes esnenn ortsüblichen Tagelohne gewöhnlicher Tagearbeiterdergestalt, daß auch hier das Drrihinensale desselben als Jahres-
arbeitsverdienst gilt,

3. für die in der Land= und Forstwirthschaft beschäftigten Personen, welche
der Gemeindekrankenversicherung angehören, nach dem für dieselben
auf Grund von § 34 des Gesetzes vom 13. Juli 1899 von den
höheren Verwaltungsbehörden festgesetzten durchschnittlichen Jahres-
arbeitsverdienste und, soweit Betriebsbeamte in Frage kommen, nach

5-



dem für diese nach § 9 Absatz 2 des Unfallversicherungsgesetzes für
Land= und Forstwirthschaft vom 30. Juni 1900 zu ermittelnden
Jahresarbeitsverdienste.

Sosern für Wochen, Monate oder Jahre eine feste baare Ver-
gütung vereinbart und diese höher ist, als die vorstehend nach
Ziffer1bis 3 sich ergebenden Durchschnitsbeträge, ist die feste
Vergütung der Berechnung der Beitragshöhe zu Grunde zu
egen

Hie rnach gehören Versicherungspflichtige, deren der Berechnung des Kranken-
geldes zu Grunde gelegter Tagelohn bez. Arbeitsverdienst beträgt:

bis zu 1 Mk. 167/8Pfg. der Lohnklasse I (Arbeitsverdienst bis zu
350 Mk),

mehr als 1 Mk. 16/8 Pfg. bis 1 At.23 Pfg. der Lohnklasse II
Girbaltenden über 350 bis 550 Mk.),

mehr als 1 Mk. 83½ Pfg. bis2Mk. 83½ Pfg. der Lohnklasse III
is- 550 bis 850 Mk).,

mehr als 2 M ½ Pfg. bis 3 WV# % Pfg. der Lohnklasse IV.eirelenen l 850 bis 115
mehr als 3 Mk. 83½ Pfg. der zsnuonn 7 (Arbeitsverdienst über

1150 Mk)
an.

Der Versicherte kann die Versicherung in einer höheren als derjenigen Lohn-
klasse, welche für ihn maßgebend ist, beanspruchen, hat sich aber die Mehrkosten vom
Lohne abziehen zu lassen (Gesetz § 34).

§5 3.

Die wöchentlichen Beiträge betragen
für die Mitglieder der Lohnklasse I 14 Pff.,

II 20» » » » » »-

»» ,- » „ III 24 „

„ „ » » «1V30»,

36
« Gesetz 32 Aüs.

Freiwillig Vesihenten (ogl. § 6 unten) *Wr die Wahl der Lohnklasse frei
(Gesetz § 145 Abs. 1

Zahlungspflicht.
84

Die Beiträge werden in gleicher Weise wie Krankenkassenbeiträge von dem
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Arbeitgeber eingezogen; es hat aber die Berechnung stets nach vollen Wochen-
beiträgen zu erfolgen.

Der Beitrag ist zum vollen Betrag von demjenigen Arbeitgeber zu ent-
richten, welcher einen Versicherten im Laufe einer Woche beschäftigt hat (Gesetz8140
Abs. 1).

Hat ein Versicherter im Laufe einer Woche bei mehreren Arbeitgebern ge-
arbeitet, so hat derjenige, bei welchem der Versicherte zuerst gearbeitet hat, den
vollen Wochenbeitrag zu entrichten (Gesetz § 140 Abs. 2). Als Anfangstag der

Woche (Arbeitswoche) gilt der Montag (Gesetz § 30 Abs. 1).
Ist ein Versicherter bei Beginn einer Woche erwerbslos und tritt erst im

Laufe der Woche in eine versicherungspflichtige Beschäftigung ein, so hat der be-
treffende Arbeitgeber, auch wenn er den Versicherten nur einen Tag oder einen Theil
eines Tages beschäftigt, den vollen Wochenbeitrag zu zahlen.

Krankheit und Militärdienst.
6.

Als Beitragswochen werden, ohne daß Beiträge entrichtet zu werden brauchen,
diejenigen vollen Wochen (von Montag bis Sonntag gerechnet) in Anrechnung ge-
bracht, während deren Versicherte

 behufs Erfüllung der Wehrpflicht in Friedens, Mobilmachungs- oder
Kriegszeiten zum Heere oder zur Marinc eingezogen gewesen sind,
in Mobilmachungs= oder Kriegszeiten freiwillig militärische Dienst-
leistungen verrichtet haben,

. wegen bescheinigter, mit zeitweiser Erwerbsunfähigkeit verbundener
Krankheit an der Fortsehung ihrer Verufsthätigkeit verhindert gewesen
sind.

Diese Aurechnung erfolgt jedoch nur bei solchen Personen, welche vor den
in Rede stehenden Zeiten berufsmäßig einc die Versicherungspflicht begründende Be-
schäftigung nicht lediglich vorübergehend ausgenommen haben.

Die an eine Krankheit sich anschließende Genesungszeit wird der Krankheit
gleichgeachtet. Dasselbe gilt von einem regelmäßig verlaufenden Wochenbette für die
Dauer der dadurch veranlaßten Erwerbsunfähigkeit, aber höchsteus für sechs Wochen
von der Entbindung an gerechuct.

Die Aurechunng findet nicht statt
a) wenn der Betheiligte sich die Krankheit vorsählich oder bei Begehung

eines durch strasgerichtliches Urtheil festgestellten Verbrechens, durch
schuldhafte Betheiligung bei Schlägereien oder Raufhändeln oder durch
Trunkfälligkeit zugezogen hat,

b) wenn die Krankheit oder Militärdienstzeit in eine Zeit fällt, während

—

5

#
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der der Versicherte in der Regel Lohnarbeit nicht verrichtete (Saison-
arbeit).

Ueber die Dauer der Krankheit ist den Versicherten eine Bescheinigung nach
Maßgabe des anliegenden Formulars zu ertheilen (Vergl. Anlage A).

d** Freiwillige Versicherung.
86.

Personen, welche aus einer versicherungspflichtigen Beschäftigung ausscheiden,

können das echchemmngsverheltul durch Zahlung der Beiträge fortsetzen (Weiter-versicherung, Gesetz8Zum freiwilligen Einten " * Versicherung (Selbstversicherung) sind
berechtigt

1. Gewerbetreibende, Landwirthe und sonstige Vetriebsunternehmer, welche
nicht regelmäßig mehr als 2 Lohnarbeiter beschäftigen, sowie Haus-
gewerbetreibende, soweit nicht durch Beschluß des Bundesraths (8 2
Absatz 1) die Versicherungspflicht auf sie erstreckt worden ist,
Betriebsbeamte, Werkmeister, Techniker, Handlungsgehülfen und son-
stige Angestellte, deren dienstliche Beschäftigung ihren Hauptberuf bildet,
ferner Lehrer und Erzieher sowie Schiffsführer, sämmtlich sofern ihr
regelmäßiger Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt mehr als zwei-
tausend Mark, aber nicht über dreitausend Mark beträgt,

solange sie das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (Geseh § 14,
Abf. 1).

Für die Selbstversicherung und deren Fortsetzung sind besondere Quit-
tungskarten von grauer Farbe zu verwenden.

Die Befreiung von Beiträgen für die Dauer einer Krankheit oder Militär-
dienstzeit findet auf freiwillig Versicherte Weiter= und Selbstversicherte) keine
Anwendung; es sind daher bei der Aufrechnung von Quittungskarten solcher Ver-
sicherten Krankheits= und Militärdienst-Zeiten nicht zu berücksichtigen.

II. Erhebung der Beiträge.

98 7.

2% Beiträge sind in der Regel in monatlichen Terminen einzuheben.Dabei sind für jeden Termin soviel Wochen-Beiträge zu erheben, als Mon-
tage in den betreffenden Kalendermonat fallen.

Längere, insbesondere vierteljährliche Hebeperioden können von der Aussichts-
behörde nach vorherigem Einvernehmen mit der Thüringischen Landes-Versicherungs-
anstalt gestattet werden.
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86.
Rückständige Beiträge von Arbeitgebern sind in derselben Weise wie Ge-

meindeabgaben und Krankenkassenbeiträge beizuziehen (8 168 des Gesetzes).
Das Beitreibungsverfahren ist innerhalb 4 Wochen nach Fälligkeit der Bei-

träge einzuleiten und bis zur Erledigung ohne Unterbrechung zu verfolgen. Rück-
stände, die nicht innerhalb 3 Monaten nach der Fälligkeit eingegangen sind, sind
dem Vorstande der Landes-Versicherungsanstalt anzuzeigen.
seel Gegen freiwillig Versicherte (6 6 oben) sind Beitreibungsanträge niemals zutellen.

Heberegister.
809.

Der Zweck des Heberegisters ist die Feststellung des Beitragssolls, d. h. der
Beiträge, die von den einzelnen Arbeitgebern fürihre Kassenmitglieder zu jedem Hebe-
termine zu zahlen sind, und der Nachweis der verbliebenen Beitragsrückstände.

Das Heberegister muß mindestens nachweisen:
die Namen der Arbeitgeber und der von einem jeden angemeldeten

Versicherten,
Geburtstag und zaahr der Letßzeren,
Tag der An= und Abmeldung,
die Verechnung der terminlichen Beiträge für jeden Versicherten,

dieGesamuntsumune der von jedem Arbeitgeber terminlich zu leistenden

die Markenzahl hinterlegter Quittungskarten bei Eingang und Aus-
händigung derselben, sowie den Tag der Aushändigung der letz-

Das Heberegister ist deshalb nach Konten der Arbeitgeber zu führen. Die
Konten sind in alphabetischer Folge anzulegen, sofern nicht die Folge der Konten
nach der Wohnung der Arbeitgeber zweckmäßiger erscheint. Bei jedem Konto ist
Naum zum Nachtrag der im Laufe des Jahres zukommenden Versicherten vorzu-
sehen.

Die Beiträge für die Krankenversicherung und die Invalidenversicherung sind
in besonderen Spalten einzutragen (Vergl. Anlage B). Die erfolgte Zahlung ist
durch Eintragung des Zahlungstags unter der betreffenden Beitragsspalte ersichtlich
zu machen. Die Benutzung verschiedenfarbiger Tinten zum Eintrag der Kranken-
und der Invalidenversicherungsbeiträge wird empfohlen.

Am Schlusse des Heberegisters oder in einem besonderen Hefte sind die ter-
minlichen Beitragssummen der einzelnen Arbeitgeber zusammenzustellen und die
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Gesammtsumme der berechneten Beiträge für das Rechnungsjahr zu ermitteln (An-
0).lage

– Betriebslkrankenkassen, welche die Kranlen= und Invalidenversiichem

—

beiträge im Lohnbuche nachweisen und die Marlenverwendung innerhalb jeder r-!:½
Heblungeperide bewirken, können von Führung eines besonderen Heberegisters ab-

Kassebuch.
8 10.

In dasselbe sind
der eiserne Bestand (8 18),
die eingehobenen Beiträge,
die zwecks Markenankaufs an die Postanstalten abgeführten Be-

träge,
die von der Post gekauften und
die verwendeten Beitragsmarken (vgl. § 12 unten) nach Zahl und

Lohnklassen
dergestalt zu buchen, daß die Aufrechnung der Einnahme= und Ausgabespalten den
jeweiligen Bestand an Geld und Marken erkennen läßt (Anlage D)

Die Einträge von Beitragseinnahmen in das Kassebuch sind zu bewirken,

bevor bie Zahlung leistende Person das Kasselokal (die Wohnung des Kassirers) ver-lassen
AMeinenn, insbesondere ländlichen Kassen, kann von der Aussichtsbehörde nach

vorherigem Einvernehmen mit der Thüringischen Landes-Versicherungsanstalt die
Führung dieses Kassebuchs erlassen werden, wenn in einer besonderen Spalte des
Einnahmebuchs der Krankenkasse die Beitragseinnahme für die Involinenversicherungnachgewiesen und im Heberegister die erfolgte Markenvenvendung für jeden Hebe-
termin (mittels handschriftlicher oder durch Stempeldruck bewirkter Angabe des Ert-
werthungsdatums) unterm Kontenabschluß bescheinigt wird.

Beilragsmarken, die vor Entrichtung der Beiträge verwendet worden sind,
müssen im Heberegister vorgemerkt oderin ein besonderes Vorschußverwendungsregister
eingetragen werden.

Dasselbe hat folgende Angaben zu enthalten:
Konto des Arbeitgebers,
Name der Versicherten,
Zeitangabe, für welche die Verwendung erfolgt,
Anzahl und Lohnklasse der venvendeten Marken.

Alsbald nach — der Beiträge ist das Vorschußverwendungsregister
–v/ berichtigen (ugl. Anlage #)



Meldepflicht.
E 11.

Die für die Krankenkasse bestimmten An= und Abmeldungen sind zugleich
für die Invalidenversicherung wirksam.

Sollen für die Dauer der Unterbrechung eines ständigen Arbeitsverhältnisses
Invalidenversicherungsbeiträge nicht geleistet werden, so ist die Ab= und Anmeldung
für die Zwecke der Invalidenversicherung durch den verpflichteten Arbeitgeber auch
dann zu bewirken, wenn die Fortsetzung des Krankenversicherungsverhältnisses be-
absichtigt wird.

Arbeitgeber, welche dieser Verpflichtung nicht nachkomunen, können von der
Thüringischen Landes-Versicherungsanstalt mitGeldstrafe bis zu 20 Mk belegt werden
(Gesetz § 179 in Verbindung mit §5 206 der Satungen der Versicherungsanstalt).

Im Fall des Abs.2kann die Krankenkasse auf eine besondere Au-- und Ab-
meldung verzichten, wenn der Nachweis der Nichtbeschäftigung in beinzeluen Wochendurch Vorlegung ordnungsmäßig geführter Lohnlisten geführt wird.

Beitragsmarken.
9§9 12.

Für die von den Arbeitgebern und Freiwilligversicherten erhobenen Beiträge
sind Beitragsmarken der Thüringischen Landes-Versicherungsanstalt bei einer inner-
halb des Beziuks der Letteren gelegenen Postanstalt oder einer der sonst bekannt
gegebenen Markenverkaufsstellen anzukaufen und t die Qnittungskarten der Ver-sicherten einzukleben (Vergl. 56§ 15 und 18Das Einkleben der Marken hat sofort be längstens innerhalb einer Woche
nach Ablieferung der Beiträge zu geschehen.

Das Einkleben der Marken erfolgt in fortlaufender Reihenfolge der einzelnen
Felder der Qunittungskarten dergestalt, daß freie Zwischenräume vermieden werden
(Gesetz § 149).

Entwerthung der Marken.
§W 13.

Die Krankenkassen v. haben die den eingezogenen Beträgen entsprechenden
Marken alsbald nach deren Einklebung zu entwerthen.

Die Entwerthung hat in der Weise zu erfolgen, daß auf die einzelnen
Marken handschriftlich oder unter Verwendung eines Stempels der Entwerthungs-

tag in Ji# deutlich vermerkt wird,
z. B (Man#)

5.3.00.
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Quittungskarten.

Die Quittungskarten werden den Krankenkasfen K. unentgeltlich von der
Thüringischen Landes-Versicherungsanstalt geliefert und sind von den Ausnahmen
Ziffer XXXVIII Abs. 2 der Anweisung, betr. das Verfahren bei der Ausstellung
und dem Umtausch, sowie bei der Ernenerung (Ersetzung) von Quittungskarten, ab-
gesehen, unentgeltlich an die Versicherten abzugeben.

Wegen der Ausstellung 2c. der Quittungskarten wird auf die ebenbezeichnete
Anweisung verwiesen.

Für die mit der Ausstellung und dem Umtausch pp. der Quittungskarten
verbundenen Geschäfte wird eine Gebühr von 1 5% des Werthes der verwendeten
Marken gewährt, die gleichzeitig mit der Hebegebühr (§ 21) zu berechnen ist.

815.
Das Einkleben der Beitragsmarken ist nur in solche Quittungskarten zu be-

wirken, welche auf den Namen des in Frage kommenden Versicherten ausgestellt sind.
Der Versicherte ist verpflichtet, die Quittungskarte sich ausstellen zu lassen

und sie behufs Einklebens der Marken zu den hierfür vorgesehenen Zeiten vorzu-
legen (Gesetz 33 141, 149, 150). Er kann hierzu von der Ortspolizeibehörde durch
Geldstrafen bis zu 10 Mk. angehalten werden (Gesey § 131 Abs. 2. Ist der
Versicherte mit einer Quittungskarte nicht versehen oder lehnt er deren Vorlegung
ab, so ist der Arbeitgeber berechtigt, für Rechnung des Versicherten eine solche anzu-
schaffen und den verauslagten Betrag bei der nächsten Lohnzahlung einzubehalten.

Der Versicherte ist berechtigt, die Quittungskarte, solange die Erhebung der
Beiträge n Vermittelung der Krankenkasse erfolgt, bei dieser zu hinterlegen(Gesetz 8 1Im ierese der Vereinfachung des Geschäftsganges ist darauf hinzuwirken,

S von dieser Berechtigung möglicht von allen Versicherten Gebrauch gemacht wird.Esist anzunehmen, daß die Absicht besteht, die der Krankenkasse vorgelegten
Quittungskarten zu hinterlegen, wenn die Rückgabe nicht ausdrücklich gefordert wird.

Eine Inrüshaltung der Quittungskarte gegen den Willen des Versichertendarf nicht erfolgSoweit uunt ven Rechte der Hinterlegung der Quistungskarten bei der
en Gebrauch gemacht wird, sind die Quittungskarten in der Reihenfolger Beitragserhebung zu Grunde gelegten Heberegisters zu ordnen und, gegenH# und Feuchtigkeit geschützt, sorgfältig aufzubewahren.

8 16.
Fehlt einem Versicherten die Quitkungskarte, weil sein Arbeitgeber die bis-

herige, noch verwendbare Quittungskarte widerrechtlich einbehallen hat, so ist eine
neue Karte mit der auf die Nummer der zurückbehaltenen Karte folgenden Nummer



37

auszustellen, im Uebrigen aber durch Vermittelung der zständigen Polizeibehördedafür Sorge zu tragen, daß dem Arbeitgeber die einbehaltene Karte abgenommen
und seine Bestrafung auf Grund § 181 Ziffer 4 des Gesetzes herbeigeführt wird.
Die abgenommene Karte ist wie eine zum Unnaausch vorgelegte Karte zu behandeln.

In gleicher Weisc ist zu verfahren, wenn die Vorlegung der Onittungskarte
aus anderen Gründen unterbleibt.

Ist der Name der Versicherungsanstalt und die Nummer der fehlenden Karte
nicht bekannt, so sind diese Angaben auf der neuen Karte erst zu bewirken, nach-
dem sie ermittelt worden sind. Lassen sich die Angaben nicht mit Sicherheit er-
mitteln, so erhält die neue Karte den Namen der Thüringischen Landes-Versicherungs-
anstalt und die Nr. 1

8 17.

Eine Quittungskarte verliert ihre Gültigkeit, wenn sie nicht innerhalb zweier
Jahre nach dem auf der Karte verzeichneten Ausstellungstage zum Umtausch einge-
reicht ist. Ist die Annahme begründet, daß der Versicherte ohne sein Verschulden
den rechtzeitigen Umtausch versäumt hat, so kaun der Vorstand der Thüringischen
Landes-Versicherungsanstalt auf Antrag die fortdauernde Gültigkeit der Quittungs-
karte anerkennen.

Wegen der Gültigkeitsverlängerung und des Umtausches der Quiltungskarten
wird auf die Anweisung, betreffend das Verfahren bei der Ausstellung und dem
Umtausch, sowie bei der Erneuerung (Ersehung) von Quittungskarten, Abschnitt B,
Bezug genommen.

Die umgetauschten und herreulosen Karten, sowie die Karten verstorbener
Mitglieder sind unter Beifügung eines alphabetischen Verzeichnisses vierteljährlich
an die Thüringische Landes-Versicherungsanstalt einzusenden. Das Verzeichniß hat
folgende Angaben zu enthalten:

Vor= und Zunamen,
Geburtsjahr und -tag des Versicherten,
Nr. der Quittungskartc,
Namen der Versicherungsanstalt, auf welche die Onittungs-

karte lautet (Vergl. Anlage F)
r#Eiserner Markenbestand. r

ß 18
Die Kasse erhält durch Vermittelung der Postanstalt, zu deren Bezirk sie

gehört, auf Antrag einen Markenvorrath, welcher dem voraussichtlichen Bedarfe auf
2 Wochen entspricht, ohne Entgelt ausgchändigt.

Der Werthbetrag dieser Beitragsmarken ist in Einnahme zu stellen oder auf
der ersten Seite des Kassebuchs vorzutragen.

o



38

Dieser Markenbestand ist nach Maßgabe des Bedarfs unter Verwendung der

erhobenen Beiträge fortlaufend zu ergänzen.Die Kasse muß stets in Beitragsmarken oder baarem Gelde soviel vorräthig
haben, als dem ihr übergebenen Markenvorrathe und den eingehobenen Beiträgen
(69), soweit für letztere nicht bereits nachweislich Marken in die Quiktungskarten
eingeklebt sind, entspricht.

6 19.
Die Geld= und Markenbestände der Invalidenversicherung sind wie die der

Krankenversicherung und von allen fremden Beständen gesondert aufzubewahren.

Kontrole.

8 20.
Den Kontrolbeamten und den vom Vorstand der Anstalt mit Revisionen

betrauten Beamten sind die Bestände, Bücher und Quittungskarten zur Prüfung
vorzulegen, auch die Quittungskarten auf Verlangen gegen Bescheinigung auszuant-
worten.

Hebegebühr.
*21.

Für Erhebung der Beiträge erhalten Ortskrankenkassen, Innungskrankenkassen,
Geeneintskrankenreicherungen 5, Betriebs= (Fabrik-), Ban- und Knappschafts-
krankenkusten 2%% des Werthes der verwendeten Beitragsme Zahlung erfolgt nach Wahl der Kassen in ¶ nhiertelahrien odersührichedd *—* auf Grund von Nachweisungen (Anlage6

ie stattgesundene Markenverwendung ist vom Vorsitenden und Rechnungs-
führer der Kasse auf der Hebegebührennachweisung handschriftlich zu bescheinigen.

 22.

Die Abänderung und Ergänzung diese Aweisung blribt vorbehalten.
Die Verwendung anderer als der unter B. C. D. Ebeigefügten Forullarist nachgelassen, sofern sie den Vorschriften dieser Unweisung, insbesondere der 399

10, entsprechen.
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Aalege 4.

Krankheitsbescheinigung.
(§ 31 des Invalidenversicherungsgesetzes.)

— —

D. Name) in (Wohnort) .. „geboren

im Jahre zu (Geburtsort) Kreis (Verwaltungsbezirk)

(Mitglied der unterzeichneten Krankenkasse), war vom

bis zum krank und erwerbsunfähig.

Der Erkrankte hatte sich die Krankheit weder vorsätzlich noch bei Begehung
eines durch strafgerichtliches Urtheil festgestellten Verbrechens oder durch schuldhafte
Betheiligung bei Schlägereien oder Raufhändeln oder durch Trunkfälligkeit zuge-
zogen; er war vor Beginn der Krankheit der Invalidenversicherungspflicht unter-
worfen und hatte berufsmäßig und nicht lediglich vorübergehend Lohnarbeit verrichtet.

, den

Ver Vorstand der „Nrankenkase.
(L S.)
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Eulage B.

Heberegister
für

Rranken- und Invalidenversicherungs-Feitrãge.
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Aulage C.

Gesammtsoll-Aufstellung.

—



des Neuen
der

 ell] Arbeitgeber.

August

Seplbr.

Oklhr.

Noubr.
1
1

Oerammi ahres-
Einnahme:
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Kulage D.

Kassebuch
für die

Zwecke der Invalidenversicherung.
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Elnnahme an Beiträgen Ausgaße für den Markenankauf
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Einnahme an Marken

Nerles
Ausgaße an verwendeten Marken

Fü# Beltragswochen nach Lohnklasse Bllt Helwagswochen nach LohaklasseNene des
Datums Urbeitgebers bepw. des

1 BN v Beisicherten 1 1 #

20 60 76 30 4106./2. Billin, Hermann 10 5

16 5% Oyriar, Pank 6

10 1 0./3 Derselbe 2

 lohisohmsmnn, Hermann 8 4

6%4Cx, Paul 4

„ DPualing, THermann 4 1 4

I

110%0%00 %%0% Ha. 3 111

1—————— *

Abeiiglicl irondugireyistor 7 5 6

Sa. Sa. - 6#

85 —..—————

IIO 167) 267] 69) 60) Bestand - l - - -
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Aulate B.

Vorschußverwendungsregister.“

) Sobald die Bezahlung der vorschußweise verwendeten Marken erfolgt, ist der betr.
Eintrag zu durchstreichen.

g



Vorschußmarlen
Cent- Bew. Aame Neue sind verwendei worden

Marten- det det

—. —..— í
IlM/VTIV

4/% Billinq, Hermann —. 6%% —ot!

— Horbart, Richard 4-st ò6

 Derselbo Willelm, Robert %t"s

1#/6.phleiche, ChrissanOisss, Neinhol 55% 5%%

pp.

Sa. 1. 38141616



ber von ..dem Vorstande der Ortskrankenkasss Dölau...

Berzeichniß
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Anlage F.

dem Vorstand der Thüringischen Landes-Versicherungsanstalt tberreichten

r.

— —. u#t.

Oniktungskarten.

— eens ar
Zu· und Vorname * ouin.. anneu Nemerkungen

Karte

Anacher, Friedrich 1./I0. 70 9

Bauer, Hermann 2./4. 69 6 bGaclis. Anh

Bauer, Friedoriche 6. /16. 74 7
—

Danm, Gustav J./9. 76 ——

Elirlich, Heinrich 4./5. 60 4

) aus usilllen, trenn am Kopfo der Quili. Kario ein anderer Nome als der dor Thuringuohen
ngegeben
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Ansage 6.

Nachweisungder bei der Orts Kranlenlasse
(Fürstemhum Reuß Aelt. L)) für die Thüringische NN——“N’ P verwendeten Bei-

Dolau

tragsmarken
vom . Januar 19000 bis 37. Afärs 1900.

Die Invalidenversicherungs-Beiträge betragen:
1050 Mark — Plg.

Hierfür sind au Gebühren zu berechnen:
#a) 5% — 2% für die Einziehung

der Beiträge— 52 ck 60 A
(6( 148, Vbf. 3)

b) 1% für die mit der Ausstellung und
dem Umtau der- eWitlungslarten
verbundenen Gach

sa: 63 4—J

bel Die Zahl der invalidenversicherungspflichtigen Kassenmitglieder am
rug:

400

 beoirck bescheinicf, dass die den vorstchend borechnefen Deitrügen ertsprechenden
AMarhon in die Ouriktku##h#larten der Becpreilig#en eingellebt sind.

Dõlau, den 8. Aprit 7900.
Der Torstand der Ortsk#rankenasse)

——.——— í ííííí í,,,íí,,,
Ier Iiechnungasiilirer. * l»Am-h Alb-JOH-

Jljisltksrlikdnymyils-Kaut«ko«la«ckrsHirt-Hestattgefunden-Maria-Memdesäh-Id-
»Ist-Alsd-uslrtksrtnh
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14 9 gi as Mr. 4 4.

vom 30. März 1901,

betreffend die Arbeitsbücher nach den Vorschriften der Gewerbeordnung
für das Deutsche Reich in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.

Juli 1900 (Reichs-Gesetzblatt Seite 871).

Mit Rücksicht auf die veränderte Fassung, welche einige auf die Arbeits-
bücher sich beziehende Vorschriften der Gewerbeordnung erfahren haben, wird in
theilweiser Abänderung der Regierungs-Bekanntmachungen vom 24. März 1892
und vom 16. April 1892 (Gesetzsammlung Seite 20 und Seite 25) Folgendes be-
kannt gegeben.

1.

Die Aushändigung des Arbeitsbuches nach rechtmäßiger Auflösung des Ar-
beitsverhältnisses hat durch den Arbeitgeber bei Arbeilern unter 16 Jahren an
den gesetzlichen Vertreter zu erfolgen. Bei Arbeitern über 16 Jahren hat dies
dann zu geschehen, wenn der gesetzliche Vertreter es ausdrücklich verlangt, andern=
falls hat die Aushändigung an den Arbeiter selbst zu erfolgen.

In den Fällen, in denen an sich die Aushändigung an den gesetzlichen Ver-
treter zu erfolgen hätte, kann mit Genehmigung des zuständigen (8 108
der Gewerbeordnung) Gemeindevorstandes das Arbeitsbuch auch an die zur
gesetzlichen Verlretung nicht berechtigte Mutler oder einen sonstigen Angehörigen
oder unmittelbar an den Arbeiter ausgehändigt werden.

Diese Genehmigung ist insbesondere dann zu ertheilen, wenn die Aushändigung
des Arbeilsbuches an den gesetzlichen Vertreter wegen dessen Abwesenheit oder Er-
krankung schwer zu bewirken ist oder wegen dessen mangelnder geistiger oder sittlicher
Qualisikation dem Interesse des jugendlichen Arbeiters nicht entsprechen würde.

Die Aushäundigung an „sonstige Angehörige“ ist nur dann zu genehmigen,
wenn der Aushändigung an die Mutter Gründe der vorbezeichneten Art oder andere
triftige Gründe entgegenstehen, und endlich die Aushändigung an den Arbeiter selbst
nur dann, wenn dies auch bezüglich der sonstigen Angehörigen desselben der Fall
ist (s 107 der Gewerbeordnung).

2.

Die Ausstellung des Arbeitsbuches erfolgt durch die zuständige Ortspolizei-
behörde auf Antrag oder mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters des Arbeiters.



509.

Wird der Antrag auf Ausstellung nicht vom gesetlichen Vertreier gestellt
so hat die Ortspolizeibehörde den Nachweis zu erfordern, daß der gesetzliche Vertreter
dem Antrage zustimmt, oder, wenn dessen Erklärung nicht beschafft werden kann,
oder wenn der gesetzliche Vertreter die Zustimmung ohne genügenden Grund und
zum Nachtheil des Arbeiters verweigert, daß die Gemeindebehörde desjenigen Ortes
die Zustimmung des gesegzlichen Vertrelers ergänzt hat, wo der Arbeiler seinen letzten
dauernden Aufenthalt gehabt oder wo er, in Ermangelung eines solchen innerhalb
des Deutschen Reichs, seinen ersten Arbeitsort im Deutschen Reich gewählt hat.

Daß die Erklärung des gesehlichen Vertreters nicht zu beschaffen sei, wird
in der Regel nur dann anzunehmen sein, wenn der lebterc körperlich oder geistig
unfähig ist, eine Erklärung abzugeben, oder wenn sein Aufenthalt unbekannt oder
der Art ist, daß ein mündlicher oder schriftlicher Verkehr mit ihm nicht möglich ist.

Der Nachweis der Zustimmung des gesetzlichen Vertrelers ist durch eine
mündliche oder schriftliche Erklärung, der Nachweis der Ergänzung der Zustimmung
des gesetzlichen Vertreters ist durch eine schriftliche Bescheinigung der zuständigen
Gemeindebehörde zu erbringen (§ 108 der Gewerbeordnung).

3.

Unter Berücksichtigung der abgcänderten Bestimmungen der Gewerbeordnung
in Ansehung der Arbeitsbücher ist für diese auch eine andere Einrichtung festgestellt
worden.

Die bereits ausgegebenen Arbeitsbücher nach dem alten Formular dürfen
weiter verwendet werden; neue Arbeitsbücher aber dürfen nur nach der neu festge-
stellten Einrichtung zur Ausgabe gelangen.

4.

Die entgegenstchenden Bestimmungen in Ziffer 1 und 5 der Regierungs-
Bekanntmachung vom 24. März 1892 und in Ziffer 1 des Abschnittes &amp; der Re-

gierungs-Bekanntmachung vom 16. April 1892 verlieren durch die Bestimmungen
gegenwärtiger Bekanntmachung ihre Gültigkeit.

Greiz, am 30. März 1901.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
J. V.

von Meding.

Saupe.
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15. N 4 M. 4 4

vom 13. April 1901,
Abänderung der Postordnung vom 20. März 1900 betreffend.

Nachstehende „Aenderungen der Postordnung vom 20. März 1900“ werden
in Gemäßheit des § 50 des Gesetzes über das Postwesen des Deutschen Reiches
vom 28. Oktober 1871 (R.-G.-Bl. Seite 347) hiermit zur öffentlichen Kenntniß
gebracht.

Greiz, am 13. April 1901.

Fürstlich Reuß-Plaui. Landesregierung.
J. V.

von Meding.
Saupe.

Berlin, W. 66, den 8. April 1901.

Aenderungen
der

Postordnung vom 20. März 1900.

Auf Grund des 9 50 des Gesetzes über das Postwesen des Deutschen Reichs
vom 28. Oktober 1871 wird die Postordnung vom 20. März 1900 in folgenden
Punkten geändert:

1) Im § 3 „Ausenseite“ ist im Abs. 1 nach dem ersten Satze —also binter dem Worte „vermerken“ nachzutrage
Diese sämmtlichen Angaben können, außer bei Sendungen ut erthangabe 14).
auch durch aufgeklebte Zettel hergestellt werden.

2) Im § 7 „Postkarten“ sind die ersten beiden Sätze des Abs. IV
— von „Der Empfänger“ bis „des Absenders“. — zu streichen.

3) Im § 8 „Drucksachen“ ist im Abs. X Ziffer 7 Zeile 3 zu setzen
statt „den Tag“: die Zeit

4) Im § 12 „Packete“ erhält Abs. III folgenden Wortlaut:
III EineVereinigung von gewöhnlichen Packeten mit Einschreibpacketen oder

Packeten mit Werthangabe sowie von Einschreibpaketen. mit Packelen mit Werthau-
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5) Im § 39 „An wen die Bestellung geschehen muß“ sind in der fünf-
ben Zeile des Abs. VII die Worte „oder seines Bevollmächtigten“ zueichen.

6) He venfeeleen 8 0) ist am Schlusse der Bestimmungen unter Abs. XIII
inzuzufügen

st ein Phamelsevoistrele oder Nachlaßpfleger ernannt, so sind die Sen-

dungen an “7 aushuhänd igen.) „Abholung der Postsendungen“ ist unter Abs. I der drittd vie Aushändigung erfolgt innerhalb der Postschalterdienststunden.“
Uustreichen.

16#iult II und lIlI sind folgende Bestimmungen einzuschieben:Die Aushändigung erfolgt entweder am Postschalter innerhalb der Post-
nrkbs s22 (§ 30 II) oder, wenn die Postbehörde dem Abholer auf beson-

deren Antrag ein verschliesbares Abholungsfach (Schließfach) überlassen hat, durch
Einlegen in dieses Fach, dessen Leerung durch den Abholer nach besonderer Festsetzung
der Postverwaltung auch außerhalb der Postschalterdienststunden zulässig ist. Auch
bei Ueberlassung eines Schlichfachs müssen Sendungen, die ihres Umfanges wegen
nicht darin aufgenommen werden können, Nachnahmesendungen und mit Porto be-
lastete Sendungen, wenn der Empfänger das Porto nicht stunden läßt, am Postschalter
in Empfang genommen werden.

III Für die Ueberlassung eines verschließbaren Abholungsfachs nebst zwei
Schlüsseln wird eine jährliche Gebühr von 12 Mark bei gewöhnlicher Größe und
18 Mark bei größerer Abmessung erhoben. Die Gebühr ist vierteljährlich im Voraus
zu entrichten. Die Ueberlassung geschieht zunächst auf die Dauer eines Jahres.
Fällt der Endpunkt nicht mit dem Ablauf eines Kalendervierteljahres zusammen, so
dauert die Ueberlassung bis zum Ablaufe des Vierteljahrs. Erfolgt nicht drei Monate
vorher eine schriftliche Kündigung, so verlängert sich die Ueberlassung auf unbestimmte
Zeit unter Vorbehalt einer dreimonatigen, nur zum Ende eines Kalendervierteljahrs
zulässigen schriftlichen Kündigung.

Eine Verpflichiung zur Ueberlassung von Schließfächern besteht für die Post-
verwaltung nicht. Diese ist auch berechtigt, die Ueberlassung eines Faches jederzeit
ohne Kündigung zurückzuzichen; alsdann wird die erhobene Gebühr u. U. antheil-
mäßig zurückgezahlt.

Sodann sind die Abs. II bis VI mit IV bis VIII anderweit zu bezeichnen.

Vorstehende Aenderungen treten mit dem 1. Mai 1901 in Kraft.

DerNeichskanzler.von P#ilicen.



16. Regi 2.WWM#. 4 4

vom 24. April 1901,
die Verleihung der Rechte einer juristischen Person an die „Theodor

von Dietel-Stiftung“ in Greiz betreffend.

Mittelst Höchstlandesherrlicher Signatur vom 6. April l. Is. sind der „Theodor
von Dielel-Stiftung“ in Greiz die Rechte einer juristischen Person verliehen worden.

Dies wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Greiz, am 24. April 1901.

Fürstlich Reuß-Plaui. Landesregierung.
J. V.

von Meding.

Saupe.
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Gesetzsammlung
Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

.
(Ausgegeben am 25. Mai 1901.)

17. Konfistorial-Bekanntmachung
vom 2. Mai 1901,

betreffend eine Abänderung der Konsistorial-Bekanntmachung vom 15.

April 1886 über Einrichtungen - des Schullehrerseminars.

Unter entsprechender Abänderung des§4 der Konsistorial-Bekanntmachung
vom 15. April 1886, Einrichtungen bezigeich des Schullehrerseminars betreffend,
(Gesetzsammlung Seite 87) bestimmen wir andurch, daß künftig die Anfnahme-
prüfungen für das Fürstliche Lehrerseminar alljährlich in der zweiten Hälfte
des Jannar stattzufinden babenGreiz, am 2. Mai 1

Fürstüch Neuß= Plauisches Konsistorium.
v.

Saupe.

18. Landesherrliche Verordnung
vom 11. Mai 1901,

die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe und die Feier der Sonn-
und Festtage betreffend.

r Seinrich der Zwei undguwanWiosse von GottesiY— Linie souveräner Fürst Reuß, Graf und Herr von
10
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Plauen, Herr zu Greiz, Cranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein
c. rc. c.

verordnen auf Antrag Unserer Landesregierung was folgt.
A.

Die §5 1 und 2 der Landesherrlichen Verordnung vom 30. Juni 1892 mit
den durch die Landesherrliche Verordnung vom 2. Juli 1892 bestimmten Aenuder-=
ungen — Gesehsammlung Seite 48 und 51 —werden durch die folgenden Be-
stimmungen ersetzt:

Die Beschäftigung von Gechülfes Lingen und Arbeitern im Handels-

gewerbe zund der Denereti2 InKelen-Verinulautlen, uni Sonn= und Festtagenist im Au#esseinen verboten und — überall mit Ausschluß der Zeit
währenb des Hauptgottesdienstes und einer halben Stunde vor
Beginn und nach Beendigung desselben — nnur gestattet:

1. an den Sonn= und Festtagen — mit Ausnahme des ersten Weihnachts-,
Oster= und Pfingstfeiertages, des Charfreitags und des Bußtags

 für den Verkauf von Bäckereiwaaren durch die Bäcker: von 5 Uhr
Morgens bis 2 Uhr Nachmittags und von 7 bis Z Uhr Abends,
für den Verkauf von Konditoreiwaaren durch die Konditoren: von 6
Uhr Morgens bis 2 Uhr Nachmittags und von 7 bis 8 Uhr Abends,
für den Verkauf von. Milch durch die Produzenten und Händler: von
5 Uhr Morgens bis 5 Uhr Nachmittags uud von 6 bis 8 Uhr Abends,

 für den Verkauf von Fleisch, Wurstwaaren und Fett durch die Produzen=
ten und Händler, von Eis und Mineralwasser, von dem täglichen Be-
dürfniß dienenden rohen Erzengnissen des Garten= und Obstbaues: von
6 Uhr Morgens bis 1 Uhr Nachmittags und von 6 bis 8 Uhr
Abends.

für den Verkauf aller sonstigen, vorshend- ict aufgeführten Waaren:von 7 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nachmit
II. n den letzten drei Sonntagen vor Piehaned s den Verkauf der in

1 1, 2 und 5 bezeichneten Waaren außer in den dort bestimmten Zeiten
anch von 2 Uhr Nachmittags bis 7 Uhr Abends,
für den Verkauf der in No. 1 3 und4 bezeichneten Waaren außer in den
dort bestimmten Zeiten auch von 2 Uhr Nachmittags bis 6 Uhr Abends,

III. am ersten Weihnachts-, Oster= und Füingstieiertag. am Charfreitag und am
Bußtag für den Verkauf der unter1 1 bis 4 genannten Waaren sowie von
Tabak und Cigarren: von 6 Uhr Morgens bis 1 Uhr Nachmittags.

, §2·

Es ist verboten, während der Stunden, in denen der Verkauf einzelner

———--i-x
A
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Waaren nach § 1 Ziffer I außerhalb der Zeit von 7 Uhr Morgens bis 2 Uhr

Nachmittags und nach 9 1 Ziffer III ausnahmsweie nachgelassen ist, andere Waarenzugleich mit in den Schaufenstern der Läden oder sonst auszustellcn oder aus-
zuhängen, oder Verkaufsstände damit zu belegen und die Schaufenster für dieselben
mit offen zu halten (vgl. § 4 der Landesherrlichen Verordnung vom 30. August 1876).

B
Vorstehende Bestimmungen treten am 1. Juni l. Is. in Kraft.
Gegeben Greiz, am 11. Mai 1901.

(L. S.) (gez.) Feinrich —
(Legez.) v. Meding

i. V.

19. Regierungs-Verordnung
vom 14. Mai 1901

zur Ergänzung des der Regierungs-Verordnung vom 30. Juni 1896,
betreffend die Abgabe stark wirkender Arzneimittel, sowie die Beschaffen-
heit und Bezeichnung der Arzneigläser und Standgefäße in den Apothe-

ken, beigefügten Verzeichnisses von Droguen und Präparaten.

Mit Höchster Genehmigung Serenissimi wird Folgendes bestimmt.
Einziger Paragraph.

In dem der Regicrungs-Verordnung vom 30. Juni 1890 beigefügten Ver-

zeichnisse von Duohen und Präparaten wird hintera Scammonine —

Ena Filicis — Farnwurzel 20 8

und hinter
Extractum Digitalis —
Ext#muctum Filicis — Farnextrakt 10 g

eingeschoben.
Greiz, am 14. Mai 1901.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.

v. Meding. enupe.

10
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20 M gi as MWes. 4 4.

vom 17. Mai 1901,
betr. Veränderung unter den Mitgliedern der gemeinschaftlichen

Sachverständigen-Vereine.

Unter Bezugnahme auf die Regierungs-Bekanntmachung vom 5. Januar
1891 (Ges. S. S. 4) wird andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß an Stelle
des verstorbenen Architekten, Hofbaumeisters Otto Minckert in Weimar der Groß-
herzoglich Sächsische Baurath Karl Reichenbecher daselbst als stellvertretendes
Mitglied des gewerblichen Sachverständigen-Vereins ernannt worden ist.

Greiz, den 17. Mai 1901.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
v. Meding.

Saupe.

21. Regierungs-Verordnung
vom 22. Mai 1901

zur Ausführung der Artikel 1, 5 und 14 des Gesetzes, betreffend
die Abänderung der Gewerbeordnung vom 30. Juni 1900

(Reichsgesetzblatt S. 321).

Mit Höchster Genehmigung Sorenissimi wird zur Ausführung des Gesehes,
betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, vom 30. Juni 1900 im Anschlusse
an die Regierungs-Verordnung vom 20. August 1900 verordnet, was folgt:

I. Zu Artikel 1 und 5.

1. Hat der Unternehmer den Antrag auf Gestattung der unverzüglichen Aus-
führung der Baulichkeiten einer genehmigungspflichtigen Anlage rechtzeitig, d. h. vor
Schluß der Erörterung über die Einwendungen (Gewerbeordnung 98 19 und 25)
gestellt, so ist die Verhandlung auch auf diesen Antrag auszudehnen.

gem Antrage darf nur dann Folge gegeben werden, wenn anzunehmen
ist, daß der Unternehmer die von ihm nachgesuchte Erlaubniß ohne wesentliche
Aenderung des Planes der baulichen Anlagen erhalten wird und seine Interessen
durch die Hinausschiebung der Bauausführungen bis zur Rechtskraft des Bescheids
ernstlich gefährdet werden würden.

Liegt die Möglichkeit vor, daß im Falle der Ablehnung des Antrags auf
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Ertheilung der Genehmigung berechtigte Interessen der Nachbarn oder des Publikums
durch die Ausführung der Bauten gefährdet werden, so darf die unverzügliche Aus-
führung der Bauten nur gegen Sicherheitsleistungen gestattet werden.

Die Höhe der Sicherheit ist auf den Betrag zu bemessen, den die Beseitigung

derbaulichen Anlagen voraussichtlich erfordert.Ist der Antrag auf Gestattung der unverzüglichen Ausführung der bau-lichen 31, rechtzeitig gestellt, so ist auch die Eutscheidung über diesen Antrag
in den Bescheid aufzunehmen. Einer Begründung dieser Entscheidung bedarf cs
nicht. Wird dem Antrage stattgegeben, so ist in dem Bescheide hervorzuheben, daß

*]* Bauausführung auf Gefahr des Unternehmers unbeschudet des Rekursverfahrenserfolgt.
Wird die Gestattung von einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht, so ist

die Höhe der Sicherheit und die Kasse, bei der sie zu bestellen ist, in dem Bescheide
anzugeben. Gleichzeitig mit der Eröffnung des Bescheides ist die Kasse unter Mit-
theilung einer Abschrift der Beschlußformel um Annahme der Sicherheit zu ersuchen.

ie Bestellung der Sicherheit erfolgt durch Hinterlegung bei der FürstlichenLandestasse.
Mit der Ausführung der baulichen Anlagen darf der Unternehmer erst dann

beginnen, wenn er die Hinterlegung der angeordneten Sicherheit dem Vorsitzenden

des Landes usschusses nachgewiesen hat.4. Ist gemäß 8 19 a des Gesetzes eine Sicherheit gestellt worden, so ist.
wenn durch den rechtskräftig gewordenen Beschluß erster Instanz oder durch den

Rekursbescheid die zusführung der baulichen Anlagen endgültig genehmigt ist, gleich-
zeitig mit der Ertheilung der Genehmigungsurkunde die Kasse um gAuszahlung derhinterlegten Sicherheit an den Unternehmer zu ersuchen. Wenn durch den Rekurs-
bescheid der Antrag auf Ertheilung der Genehmigung zur Errichtung oder Ver-
änderung der gewerblichen Anlage abgelehnt oder unter der Bedingung der Ab-
änderung der baulichen Anlagen geuehmigt ist, so entscheidet die Behörde, von der
die Sicherheitsleistung angeordnet worden ist, auf Antrag des Unternehmers darüber,
unter welchen Bedingungen die Auszahlung der Sicherheit zu erfolgen hat. Waren
von den Widersprechenden im Erörterungstermin Bedenken gegen die Gestattung der
unverzüglichen Ausführung der baulichen Aulagen geltend gemacht, so sind die Wider-
sprechenden geeignetenfalls vor der Beschlußfassung zu hören.

Sobald von dem Unternehmer die Erfüllung der Bedingungen nachgewiesen
ist, hat die Behörde die Kasse um Auszahlung der hinterlegten Sicherheit an den

Unternehuen zu ersuchen.
Die Sachverständigen (G. O. § 21 Ziffer 1) sind vor ihrer Vemnehmungdarauf hurzuveisen, daß sie über die Thatsachen, welche durch das Verfahren#

ihrer Kenntniß kommen, Verschwiegenheit zu beobachten und sich der Klchihnalg
der von dem Unternehmer geheim gehaltenen, zu ihrer Kenntniß gelangten Betrie
einrichtungen und Betriebsweisen, solange diese Betriebsgeheimnisse sind, zu enthalten
haben.

Zu 9 214.
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—n 6. „Höhere Verwaltungsbehörde“ im Sinne des § 41b ist die Fürstliche
Landesregierung.

II. Zu Arkikel 14.

TTitel VII Abschnitt VI, Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter in offenen Verkaufsstellen).
A. Ausnahmen von der gesetzlichen Mindestruhezeit und Mittagspause.

(5 139 Ziff. 3).
Ausnahmen 7. Von der Ermächtigung, für jährlich höchstens dreißig Tage die Vor-ren der schriften Kers § 139e des Gesetzes über die den Gehülfen, Lehrlingen und Arbeitern

Muneo in offenen Verkaufsstellen und den dazu gehörenden Schreibstuben (Kontoren) und
—— Ws- zu gewährende Mindestruhezeit und Mittagspause außer AnwendungUsetzen, haben die Ortspolizeibehörden nur nach Maßgabe des örtlichen Bedürf-

Aaffes Gebrauch zu machen. Dabei ist dauon auszugehen, das, das Höchstmaß der
dreißig Tage nur ausnahmsweise erforderlich sein wird. In Frage kommen nament-
lich die Tage vor dem Weihnachtsfeste und vor den übrigen hohen Festen. Ledig-
lich deshalb, weil an einzelnen Tagen die Gewährung einer ein= und einhalbstün-
digen Mittagspause an die ihre Hauptmahlzeit außerhalb des die Verkaufsstelle ent-
haltenden Gebäudes einnehmenden Angestellten mit Schwierigkeiten verknüpft ist.
wird eine Ansnahme von den heseblichen Vorschriften in der Regel nicht zuzulassen
sein. Die Geschäftsinhaber können sich in diesen Fällen dadurch helfen, daß sie den
Angestellten für diese Tage im Geschäftsgebände Mittagskost gewähren.

8. Die Otspolizeibehörden haben für diejenigen Tage, an welchen alljähr=
lich regelmäßig ein gesteigerter Geschäftsverkehr und ein Bedürfniß nach Ueberbe-
schäftigung stattfindet, die Regelung im Voraus zu treffen.

Hierbei ist darauf Bedacht zu nehmen, daß auch für die Städte nicht schon
alle dreißig vom Gesetze für eine erwciterte Beschäftigung der AAnkestelten. zugelassenenTage durch die Festsetzung erschöpft werden, sondern ein Theil dieser Tage für un-
vorhergesehene Fälle aufgespart bleibt. Vor der Fortsetzung sind geeignete am Orte
bestehende Vertretungen der betheiligten Geschäftsinhaber und Angestellten und in
Ermangelung solcher einzelne geeignete Auskunftspersonen zu hören. Die Festsetzung
ist von der Polizeibehörde öffentlich bekannt zu machen und der Fürstlichen Landes-
regierung in Abschrift einzureichen. Auf Abänderungen der Festsezung finden die
vorstehenden Bestimmungen gleichfalls Anwendung.

Ladenschluß. B. Ladenschluß.
 139 e. 0

Geseyllcher I. Gesetzlicher Ladenschluß.
Lod#chlut. (5; 139 e).
Sern a. Ausnahmen bis 10 Uhr Abenuds.
übends. (6 139e Abs. 2 Ziffer 2).
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9. Von der den Ortspolizeibehörden erlheilten Ernächtigung, den gesetzlichen
Ladenschluß für offene Verkaufsstellen an jährlich hüchstens vierzig Tagen bis späte-
stens 10 Uhr Abends hinauspuschieben, ist nur für solche Orte, für welche Fürstliche
Landesregierung keine Bestimmung gemäß § 139e Abs. 2 Ziffer 3 des Gesetzes
(Ziffer 11 unten) getroffen hat, und nur insoweit Gebrauch zu machen, als nach
Lage der örtlichen Verhältnisse die Zeit bis neun Uhr Abends an einzelnen Tagen
zur Befriedigung des kaufenden Publikums, insbesondere zur Versorgung der Be-
völkerung mit Lebensmitteln nicht ausreicht. In Frage kommen vornehmlich die
Tage vor dem Weihnachtsfeste und — insbesondere für Gemeinden mit stärkerer
Arbeiterbevölkerung — die Sonnabende. Bei der Zulassung der Ausnahmen ist da-
rauf hinzuweisen, daß sich das Publikum allmählig daran gewöhnt, seine Einkäufe
regelmäßig in der Zeit bis neun Uhr Abends zu bewirken. Die Zahl der Tage,
au deuen ein späterer Ladenschluß bis 10 Uhr Abends gestattet wird, ist daher mit
der Zeit zu beschränken.

die Regelung muß für alle offenen Verkaufsstellen einheitlich erfolgen.0.Die Ortspolizeibehörden haben diejenigen Tage, an welchen nach demörtlichen Vurdlanhr ein späterer Ladenschluß zugelassen wird, soweit thunlich im
Voraus festzusehen und hierbei Bedacht darauf zu nehmen, daß ein Theil derge-
seblich gestatteten vierzig Tage für unvorhergesehene Fälle aufgespart bleibt. Auf
das Verfahren und die Abänderung der Festsezung finden die Bestimmungen in
Ziff. 8 dieser Anweisung Anwendung.

b. Ausnahmen für kleine Orte. Audnahmen
# 130 Abs. 2 Biffer 3). lue heme Orte.

11. Dem Ermessen Fürstlicher Landesregierung bleibt die nähere Bestimmung
darüber überlassen, imwieweit für ländliche Gemeinden, sofern sichin diesen der Ge-
schäftsverkehr vornehmlich auf einzelne Tage der Woche oder auf einzelne Stunden
des Tages beschränkt, Ausnahmen von dem gesetzlichen Ladenschlusse zuzulassen sind.

II. Gemeinschaftliche Bestimmungen. E
u. Schließung der Aulomaten. *

12. Die selbstthätigen Verkaufsapparate (Antomaten), mittelst deren Coufi-
turen, Cigarren, Streichhölzer und ähnliche Waaren abgesetzt werden, sind offene
Verkaufsstellen im Sinne des § 41ades Gesetzes. Die Besitzer der Automaten
sind deshalb darauf aufmerksam zu machen, daß sie sich strafbar machen, wenn sie
nicht geeignete Vorkehrungen treffen, um die Entnahme der feilgebotenen Gegen-
stände während der Zeit, wo die Verkaufsstellen allgemein oder in dem in Frage
kommenden Geschäftszweige geschlossen sein müssen oder der Verkauf der in den
Automaten geführten Waaren verboten ist, unmöglich zu machen. Nicht zu bean-
standen sind solche Automaten, deren Benutzung nur den in den Gast= und Schank-
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wirthschaften sich aufhaltenden Gästen möglich ist, sofern durch die Automaten nur
solche Gegenstände, deren Verkauf in den Rahmen des Schankwirthschaftsgewerbes

fällt, und nur in so geringen Mengen verabfolgt werden, daß nach der dem Käufer
durch den Automaten verabreichten Menge anzunehmen ist, daß der Verkauf zum
Gebrauch oder Genuß an Ort und Stelle geschieht.

—— b. Gleichzeitige Schankgenehmigung.
13. Die Konditoren, die Kleinhändler mit Vranntwein und andere Kauf-

leute, die gleichzeitig eine Erlaubniß zum Betriebe der Schankwirthschaft besitzen,

sind in desehmg, auf ihren kaufmännischen Betrieb den gleichen Beschränkungenwie die übrigen Inhaber offener Verkaufsstellen unterworfen. Wenn sie daher ihreVerkaufsstellen unwässger Weise für den kaufmännischen Verkehr offen halten, so
ist ihre Vestrafung ouf Grund des 8 146 a des Gesetzes herbeizuführen.

reiz, am 22. Mai 190
Fürstlich Reuß- Plauische Landesregierung.

v. Meding.
Saupe.

22. Regierungs- Bekauttnachungvom 23. Mai19
Mit Höchster Genehmignng Serenissimi * auf Grund einer mit den

Negierungen der angrenzenden Staaten getroffenen Vereinbarung hierdurch bestimmt:e nach Ziffer 4 des Regulativs für das Verfahren bei Landesgrenzrevi-sionen d 10. Febrnar 1855 (Gesetzsammlung S. 31) durch die beiderseitigen
Gemeindevorstände (Feldgeschworenen) bezüglich Nevierforslbeamien alljährlich am 1.
Mai vorzunehmende Begehung der Landesgrenze soll nur alle zwei Jahre — in
den Jahren mit geraden Zahlen —stattfinden.

Für solche Fällc, in denen Grenzstrecken außerordentlichen Beschädigungen
durch Naturereignisse ansgesetzt gewesen sind, bleibt die Anordnungbesonderer Grenz=
begehungen vorbehalten.

Im Uebrigen bewendet es bei den Bestimmungen des Regulativs über das
Verfahren bei Landes-Grenz-Revisionen vom 10. Februar 1855 und der Regierungs-
Verordnung vom 2. März 1901, die Bestellung und Obliegenheiten der Feldge-
schworenen pp. betreffend.

Greiz, am 23. Mai

Fürstlich Neuß. Plauische Landesregierung.
v. Meding.

Saupe.



Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.
W 6.

(Ausgegeben am 6. Juni 1901.)

23. Regierungs-Verordnung
vom 1. Juni 1901

zur Ausführung des Reichsgesetzes vom 30. Juni 1900, die Bekämpf-
ung gemeingefährlicher Krankheiten betreffend, sowic der von dem Rcichs-
kanzler unter dem 6. Oktober 1900 bekannt gemachten vorläufigen
Ausführungsbestimmungen des Bundesraths zu dem Gesetze über die

Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten.

Mit Höchster Genehmigung Serenissimi wird zur Ausführung des Reichs-
gesehes vom 30. Juni 1900, die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten be-treffend (R. G. Bl. S. s fl6.), und der von dem Reichskanzler unter dem 6.

Oktober 1900 (R. G. Bl. S. 849 flg.) bekannt bachten vorläufigen Ausführungs-
bestimmungen des Bundesraths zu dem Gesetze über die Bekämpfung gemeingefähr=
licher Krankheiten, sowie der ferner vom Bundesrathe festgestellten, nachstehend unter
O zur allgemeinen Nachachtung abgedruckten Grundsätze, die bei Bekämpfung der
Pest zu beobachten sind, hierdurch Folgendes verordnet:

81.

Im Sinne der vorstehend bezeichneten Gesehesvorschriften sind:
1. Höhere Verwaltungsbehörde:

Fürstliche Landesregicrung;
2. untere Verwultungsbehörde:

das Fürstliche Landrathsamt für das platte Land,
die Gemeindevorstände für die Städte;



„zuständige Behörde“ im Sinne von 85 9 und 10 des Reichs-
gesetzes, „Landesbehörde“ im Sinne von 8 15 des Reichsgesetzes:

das Fürstliche Landrathsamt;
Polizeibehörde und Ortspolizeibehörde:

der Gemeindevorstand des Orts, beziehentlich des Domanial=
oder selbständigen Gutsbezirks;

„beamtete Aerzte.“ „ staatliche Beamte“ im Sinne von
§ 35 Absatz 1 des Reichsgesetzes:

die Fürstlichen fier bezw. die bestellten Vertreter derselben
je für ihren Bezirk

Tzuständige Landesbehörden- im Sinne vom § 23 des Reichs-
gesetzes

2

*

die Aufsichtsbehörden der Gemeinden;
Gesundheitsbehörde und Ortsgesundheitsbehörde:

der Fürstliche Physikus;
Gemeinden, kommunale Körperschaften:

die politischen Gemeinden, Domanial= und selbständigen Guts-
bezirke.

—

r

 6 2.

Zur Anzeige von Krankheits= und Todesfällen in Krankenhäusern ist der
leitende Arzt oder dessen Stellvertreter zuständig.

6 3.

Aerzte haben außer bei der Polizeibehörde auch bei dem zuständigen
Physikus unmittelbar, eventuell stelegraphish Anzeige von einer Erkrankung odereinem Todesfalle an einer der im § 1 des Reichsgesetzes bestimmten Krankheiten
zu machen.

Die ihnen hierdurch erwachsenden Kosten werden ihnen von dem Fürstlichen
Physikus erstattet werden.

* 4.

Dus Fürstliche Landrathsamt hat das zur Bekämpfung gemeingefährlicher
Krankheiten erforderliche Verfahren der Gemeindevorstände zu überwachen und ist
jederzeit ohne Weiteres befugt, das Erforderliche selbst anzuordnen.

5 5.

Die Polizeibehörden (Gemeindevorstände) haben alle auf Grund von 9 1
des Gesetzes an sie gelangenden Anzeigen umgehend an den Fürstlichen Physikus
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mitzutheilen und außerdem über den Ausbruch und den Verdacht des Auftretens
einer der in § 1 des Reichsgesetzes genannten Krankheiten unverzüglich auch dem
Furstlichen Landrathsamt Anzeige zu erstatten. Im Falle von Gefahr sind sie ver-
pflichtet, auch ohne erst die Erklärung des Fürstlichen Physikus abzuwarten, ohne
Weiteres selbständig die erforderlichen Abwehrmaßregeln zu treffen.

86.
Die in 82des Reichsgesehes den Leichenschauern auferlegte Verpflichtung

zur Anzeige ist innerhalb des Fürstenthums von den Leichenwärtern bezw. Leichen-
wärterinnen, in Orten aber, in welchen Leichenschauärzte angestellt sind, von diesen
zu erfüllen.

8 7.

Die Beschaffung der Meldekarten für schriftliche Auzeigen (5 4 des Reichs-
gesezes, Grundsätze unter O Ziffer 2 und Anlage A) bleibt den Polizeibehörden
überlassen. Dieselben haben auch bei drohender Pestgefahr sich rechtzeitig mit einem
ausreichenden Vorrath der fortlaufend über Pestfälle zu führenden Listen (Aunlage
B der Grundsätze unter O) zu versehen.

Frankirung der mit der Post eingehenden Anzeigen seiten der nach 8§2des Reichsgesezes Verpflichteten haben die Polizeibehörden nicht zu nn 7

Unter zureisenden Personen (§ 13 des Reichsgesetzes und Ziffer 1 der vor-

läufigen gmabsführungsbestimmunyen in der Bekanntmachung des Reichskanzlers) sind
nicht nur ortsfremde Personen, die von auswärts eintreffen, sondern auch ortsange-hörige Personen zu verstehen. die nach längerem oder kürzerem Verweilen an einem
von der gemeingefährlichen Krankheit betroffenen Orte oder Bezirke nach Hause
zurückkehren.

89.
Die Versorgung anderweiter geeigneter Unterkunft in den Fällen der §8 14

und 18 des Reichsgesetzes (Ziffer 2 der vorlänsigen Ausführungsbestimmungen in
der Bekanntmachung des Reichskanzlers) liegt den Gemeinden ob.

5/ 10.
Die nach dem Reichsgeseh zu gewährenden Entschädigungen (58 28 flg.)

sind von den Gemeinden zu zahlen.
Die Entschädigungsansprüche sind binnen einem Monat vom Tage des Ein-

tritts der in den §§ 28 und 29 des Reichsgesetzes ausfgeführten Beschränkungen
oder Beschädigungen geltend zu machen.

Die Ermittelung und Feststellung erfolgt für die Domanial= und selbstän-
digen Gutsbezirke durch Fürstliches Landrathsamt, im Uebrigen durch den Gemeinde-

11°
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vorstand, soweit nöthig nach Anstellung zweckdienlicher Erörterungen, sowie unter
Imiiehung geeigneter Sachverständiger. Gegen diese Feststellung ist innerhalb einerWoche Beschwerde an die vorgesetzte Behörde zulässig.

8 11.

Ueber den Ausbruch einer der in § 1 des Reichsgesetzes genannten gemein-
gefährlichen Krankheiten in einer Ortschaft haben die Fürstlichen Physiker alsbald
Fürstlicher Landesregierung Anzeige zu erstatten.

Die in § 42 des Reichsgesezes und unter Ziffer 11a und b der vorläufigen
Ausführungsbestimmungen (Bekanntmachung des Reichskanzlers), Ziffer 5 der Grund-
sätze unter O vorgeschriebenen Benachrichtigungen des Reichsgesundheitsamts haben
ebenfalls durch den zuständigen Fürstlichen Physikus zu erfolgen. (vgl. Grundsätze
unter O Ziffer 6.)

* 12.

Die Gemeindeaufsichtsbehörden haben zu erwägen, ob die Einrichtung dau-
ernder Gesundheitskommissionen (Ortsgesundheitsausschüsse), wo solche nicht bereits
bestehen, schon gegenwärtig und vor Eintritt der in Ziffer 15 der Grundsätze unter
O bezeichneten Voraussetzungen anzuordnen ist. Jedenfalls ist Vorsorge zu treffen,
daß diese Maßregel im Falle des Eintritts der betreffenden Voraussetzung unver-
züglich getroffen werden und in Wirksamkeit treten kann.

8 13.
Die bakteriologische Untersuchung pestverdächtiger Fälle — Ziffer 6 der vor-

läufigen Ausführungsbestimmungen (Bekanntmachung des Reichskanzlers) — wird
durch das Reichsgesundheitsamt in Berlin erfolgen.

8§ 14.

Die Kosten derbehördlichen Eminungen, einschließlich des durch Zuzieh-ung eines anderen Arztes — vgl. § 36 Absatz 2 des Reichsgesetzes — entstehen-den Aufwands, ferner die Kosten der Verscblalh der Desinfektion und der be-
sonderen Vorsichtsmaßregeln für die Aufbewahrung, Einsargung, Beförderung und
#esstatung der Leichen — 8 37 des Reichsgesetzes — fallen den Gemeinden zur

Die den Fürstlichen Physikern obliegenden Verrichtungen sind Amtshand-
lungen derselben.

( 15.
Aufgehoben werden:

1. Regierungs-Verordnung vom 31. August 1892, betrefend Anzeigepflicht
von Erkrankungen an Cholera (Ges. S. Seite 107),

2. 8§ 4 Absatz 2 der Regierungs-Verordnung vom 15. Juli 1895 zur
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Verhütung der Einschleppung son, Pockenerkrankungen durch fremd-ländische Arbeiter (Ges. S. Se
3. Regierungs-Verordnung vom 6. ½, 1899, betreffend Anzeige-

pflicht für Pestfälle (Ges. S. Seite4. Regierungs-Bekanntmachung vom d% e 1899, betreffend die
Anzeigepflicht für Pestfälle (Ges. S. Seite 329).

In Kraft bleiben mit den sich aus dem Reichsgesetze und dieser Ver-
ordnung hinsichtlich der Anzeigeerstattung für Fälle der Erkrankung und des Todes
an Cholera, Pocken und Fleckfieber ergebenden Modifikationen:

Die Regierungs-Verordnung vom 16. Dezember 1884, die Anzeigepslicht
rücksichtlich gewisser ansteckender Krankheiten betreffend, und die Rcgicrungs-Verord-
nung vom 17. Dezember 1884, das Verfahren zur Verhütung der Verbreitung an-
steckender Krankheiten in Lehr= und Kinderbewahranstalten sowie in Kindergärten
betreffend.

Greiz, den 1. Inni 1901.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
v. Meding. *

Saupe.

 O
Vom Bundesrath beschlossene Grundsätze, die bei der Bekämpfung

der Pest zu beobachten sind.

1. Um die Erfüllung der Anzeigepflicht für Pest= und pestverdächtige ule
lnnlicst zu sichern, haben die Polizeibehörden derjenigen Bezirke, welche durchd
Pest bedroht erscheinen, durch öffentliche Bekanntmachungen auf die bestehende un
zeigepflicht hinzuweisen. Auch haben sie eine Belehrung der Bevölkerung in dem
Sinne eintreten zu lassen, daß als beswerdächtige Erkrankungen insbesondere schnell
entstandene, mit hohem Fieber und mit schweren Störungen des Allgemeinbefindens
verbundene Drüsenschwellungen anzusehen sind, sofern nicht eine andere Ursache für
diese Erscheinungen bestimmt nachgewiesen ist, ferner daß nach dem sestgestellten
Ausbruche der Pest als pestverdächtig außerdem zu gelten haben alle Erkrankungen
und Todesfälle an Lungenentzündung, welche in dem gefährdeten Orte oder Bezirke
sich ereignen. Gceignet erscheinenden Falles sind bezügliche Bekanntmachungen
während der Dauer der Pestgefahr zu wiederholen.

2. Zur Erleichterung der Anzeigeerstattung empfiehlt es sich, die Benutzung
unfrankirter Postkarten, welche auf der Vorderseite den Vermerk „Portopflichtige
Dienstsache“ tragen, thunlichst zu fördern. Zu diesem Behufe haben die Polizeibe=
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hörden einen entsprechenden Vorrath solcher Karten zu beschaffen. mit einem Ab-
druck ihres Dienstsiegels oder Dienststempels zu versehen und in Zeiten drohender
Pestgefahr unentgeltlich für die Benutzung zur Verfügung zu stellen, insbesondere
an Aerzte, Krankenpfleger, Leichenschauer 2c. zu vertheilen. Die Postkarten sollen

¾l Tauf der Rückseite den aus der Anlage ersichtlichen Vordruck erhalten.
3. Auf Grund der erstatleten Anzeigen haben die Ortspolizeibehörden fürsier Fellison Pestfälle Listen nach dem beigefügten Muster fortlaufend zu

—i.

4. Die Polizeibehörden haben, sobald sie von dem Ausbruch oder dem Ver-
dachte des Auftretens der Pest Kenntniß erhalten, für eine thunlichst beschleunigte
Benachrichtigung des beamteten Arztes behufs Vornahme der im § 6 des Gesehes
vorgeschriebenen Ermittelungen Sorge zu tragen

5. Von jedem ersten, nach den Ermittelungen des beamteten Arztes vor-
liegenden Falle von Pest oder Pestverdacht in einer Ortschaft ist alsbald dem
Kaiserlichen Gesundheitsamte Nachricht zu geben. Die endgültige Feststellung dieser
Pestfälle hat durch besondere Sachverständige zu erfolgen, welche von den Landes-
Zentralbehörden im voraus bestimmt und eintretenden Falles sogleich an Ort und
Stelle entsendet werden. Das Ergebniß der Untersuchung ist unverzüglich dem

Kaiserlichen Gesundheitsamte mitzutheilen.
6. Die in Nr. 11 unter a der Ausführungsbestimmungen und in Nr. 5

der „Grundsätze“ vorgeschriebenen Mittheilungen an das Koaiserliche Gejundbeitsamt
sind auf telegraphischem Wege zu bewirken. In Berlin und dessen Vororten sind
die Mittheilungen durch besondere Bolen zu übersenden, sofern dics zu größerer

Beschleunigung beilrägt.7. Für die bakteriologische Feststellung der Pestfälle ist den mit dieser Auf-
gabe betrauten Sachverständigen eine Anleitung an die Hand zu geben. Auch sind
die zuständigen Stellen mit einer Anleitung zur Entnahme und Versendung pest-
verdächtiger Untersuchungsobjekte zu versehen. Beide Anleitungen werden vom
Reichskanzler aufgestellt und den Bundesregierungen mitgetheilt").

8. Schon vor der endgültigen Feststellung des Ausbruchs der Pest hat die
Polizeibehörde, sofern an einem Orte ein pestverdächtiger Krankheits= oder Todesfall

ich zeigt, die zur Verhütung der Weilerverbreitung der Krankheit erforderlichen
Maßnahmen zu treffen. Bei Gefahr im Verzuge hat der mit den Ermittelungen
über die Krankheit betraute beamtete Arzt einstweilen die gebotenen Maßregeln
anzuordnen.

9. Bei allen verdächtigen Erkrankungen ist, solange nicht der Verdacht als
unbegründet sich erwiesen hat, so zu verfahren, als ob es sich um wirkliche Pestfälle

0. In Zeiten der Pestgefahr ist den Wohnungen und ihrer Reinhaltung
erhöhte isnsrn zuzuwenden, namentlich gilt dies für dunkle, schlecht zu

 Dle Anle ung zur Eulnahme und Beisendung peswerdächilger Untersuchungsobjelte sindet sich als An-loge C beigessigt.
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lüftende, überfüllte Wohnstätten, Kellerwohnungen, Massenherbergen sowie für Woh-
nungen, welche mit Viehställen sich unter einem Dache befinden. Wenn sich bei
der Besichtigung erhebliche gesundheitliche Mißstände ergeben, so ist auf deren Be-

seitigung hinwirtenr die regelmäßige Beseitigung des Hausmülls ist Sorge zu tragen; die
ansanmch. von Küchenabfällen in den Häusern ist zu vermeiden.

ede Verunreinigung der Entnahmestellen von Wasser zum Trink= oder
Hausgebrauch und ihrer nächsten Umgebung, insbesondere durch Haushaltabfälle,
schmupige z u. dergl., ist zu untersagen.t Vorsorge zu treffen, daß Abtritte und Pissoirs, namentlich wenn sie
dem Fentlichen Verkehre. zugänglich sind, stets rein gehalten werden.

1. Wenn in einer Ortschaft die Pest beftig austeit, kann die Schließungder Schulen erforderlich werden. Ereignet sich ein Pestfall im Schulhause, so muß
die betreffende Schule geschlossen werden. Personen, welche der Ansteckung durch
die Pest ausgesetzt gewesen sind, müssen auf die Dauer ihrer Ansteckungsgefahr
von der Ertheilung des Schulunterrichts ausgeschlossen werden.

Die vorstehenden Bestimmungen finden auf andere Unterrichtsveranstaltungen,
an denen eine größere Anzahl von Personen Theil nimmt, sinngemäße Anwendung.

12. Auf die Einrichtung öffentlicher Desinfektionsanstalten, in welchen die
Anwendung heißen Wasserdampfs als Desinfektionsmittel erfolgen kann, ist hin-
zuwirken.

Die Ausbildung eines geschulten Desinfektionspersonals ist, namentlich in
den Stadten. bei Zeiten vorzubereiten.3. Der Bedarf an Unterkunftsräumen, Pflegepersonal, ärztlicher Hülfe,Arzuei-, 2. Ser Desiufektions= und Transportmitteln ist bei Zeiten sicher zu
stellen. W’ ist ein Raum zur Unterbringung von Leichen bereit zu halten.

4. Alle Personen, welche vermöge ihrer Beschäftigung mit Pestkranken,deren Elshen oder Ausscheidungen in Berührung kommen (Krankenwärter, Des-
infektoren, Wäscherinnen u. s. w), sind zur Befolgung der vom Bundesrath ergehen-
den Desinfeklionsanweisung anzuhalten.

Eine rechtzeitige Schutzimpfung ist diesen Personen nahe zu legen.
15. An den einzelnen, von der Pest bedrohten oder ergriffenen Orten sind,

sofern daselbst nicht bereits dauernd Gesundheitskommissionen bestehen, solche einzu-
richten. Aufgabe derselben ist es, die Behörden bei der Durchführung der zur Be-
kämpfung der Pest angeordneten Maßnahmen zu unterstützen und zur Belehrung
der Bevölkerung in Bezug auf die Pest beizutragen. Insbesondere werden sie fort-
laufend von den gesundheitlichen Verhältnissen des Orles, von der Sauberkeit der
Häuser, der regelmäßigen und zweckmäßigen Beseitigung der Haushaltabfälle und
Schmutzwässer u. dergl. sich durch Besichtigungen zu unterrichten und auf die Ab-
stellung der vorgefundenen Mißstände hinzuwirken haben.6. Besonders wichtig ist es, bei den ersten Fällen in einem Orte eingehendeund unihti Nachforschungen darüber anzustellen, wo und wie sich die Kranken
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infizirt haben, um in erster Linie gegen die Infektionsquelle die Maßregeln zu
richten.

17. Es empfiehlt sich, in Zeiten drohender Pestgefahr die Aerzte mit einer
Belehrung über die Pest zu versehen sowie eine für die Bevölkerung bestimmte ge-
meinverständliche Belehrung hierüber allgemein zur Vertheilung zu bringen. Die
Belehrungen werden vom Reichskanzler aufgestellt und den Bundesregierungen mit-
getheilt.

18. Für Orte oder Bezirke, welche von der Pest befallen oder bedroht sind
und in welchen ein allgemeiner Leichenschanzwang noch nicht besteht, ist eine An-
ordnung zu erlassen, wonach jede Leiche vor der Bestattung einer amtlichen Besichti-
gung (Leichenschau), und zwar thunlichst durch Aerzte, zu unterwerfen ist.

Anlage S

Jãhlkarte für einen Pestfall.
Ort der Erlranlung:
Wohnung (eimi. Vaussuner, Etelan:

Des Erkrankten

Famillenname:
Geschlecht: mönnlich, weiblich. Gnsent#= ih dn unterhtrty.
Alter: . .

Stand oder Gewerbe:
Stelle der Beschästigung:

Tag des Todes
Bemerkungen #(178en#e# euth s. unb we pnrortf.



 SAulageB.

Li

 stederBVestfälle.
l

 t.2.3.5.6.I7.ll-9.10.
 ·4StandStelle Ortr*Fnmlienname,GeschlechtAlteroderderBeedagTagBemerkungenSi5SN:er-.

GursnoinGewerbcschäftigungEr-destinsbesondereauch
Erkrankung.desErkranktenkran-ob,wannundwoher Sockwerh.—kuTodes,zugereish)

 uch)ü#h1#g.6
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Aslage S.

Anweisung
zur Entnahme und Versendung pestverdächtiger Untersuchungsobjekte.

Vapkemerkang. Die Versendung pestverdächtigen Materials wird inder Regel nur erforderlich:
1. wenn die Entsendung eines bakteriologischen Sachverständigen zur Unter-

suchung des Falle
nicht erfolgen kann:

wßes an Ort und Stelle nicht schnell genug oder überhaupt

2. wenn der Sachverständige Material zur genaueren Untersuchung an ein
Laboratorium senden will, während er an Ort und Stelle bleibt;

3. wenn Untersuchungsmaterial oder Kulturen von einem Laboratorium an
ein anderes versandt werden sollen.

Drüsensaft:

Drüsentheile:

Drüseneiter:

A. Entnahme des Materials.
a. vom Lebenden.

Nach gründlicher Reinigung der Haut mit war-
mem Seifenwasser, Alkohol und destillirtem Wasser
wird aus einer geschwollenen Drüse mittelst Ein-
schnitts oder durch Ansangen mit einer frisch durch
Auskochen keimfrei gemachten Pravazschen Spritze
etwas Drüsensaft gewonnen und auf eine Anzahl
von Deckgläschen in der Weise vertheilt, daß auf
jedes ein kleines Tröpschen gebracht und mit der
Kanüle in dünner Schicht vertheilt wird. Das
Gläschen wird dann mit der bestrichenen Seite
nach oben zum Trocknen hingelegt.
Die Drüsengeschwulst wird unter Actherspray durch
einen Schnitt gespalten und ein hinreichend großes
Stück derselben exstirpirt und in ein weithalsiges
Pulverglas gethan.
Ist die Drüsengeschwulst schon in Eiterung über-
gegangen, so wird sie gespalten und der Eiter in
einem weithalsigen Pulverglas aufgesangen.
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Blut: Durch Einstich mit sterilisirter Lanzette in die
sorgfältig gereinigte Haut (Fingerspitze, Ohrläpp-
chen u. s. w.) des Kranken werden Blutstropfen
gewonnen und auf möglichst viele Deckgläschen
übertragen.

Hat ein Einschuitt gemacht werden müssen,
so wird das dabei ausfließende Blut in einem
Pulverglas aufgefangen.

Lungenauswurf, Lungenödemflüssigkeit und Urin des Kranken werden in
starkwandige Gläser gefüllt.

b. von der Leiche.

Die Obduktion der Leiche ist in der Regel nur soweit auszuführen, wie die
Sicherung der bakteriologischen Diagnose beziehungsweise die Gewinnung des geeig-
neten Untersuchungsmaterials es erfordern. Meist wird es genügen, der bereits in
den abgedichteten Sarg gelegten Leiche folgendes Material zu entnehmen:

1. eine geschwollene Lymphdrüse (möglichst einen sogenanten primären Buboh,
2. ein elwa walluußgrosses Stück der durch einen Schnitt am linken Rippen-

bepen zugänglich geniachten Milz,0 bis 20 cem Blut, das urchnöig einer Vena jugularis entnommen* irn
Falls ein Bubo nicht aufzusinden ist oder der Verdacht auf Lungen-

pest besteht, so sind die Brusteingeweide vorsichtig herauszunehmen und
die Lungen auf pnenmonische Herde zu untersuchen. Unter solchen Um-

ständen sind
aus erkrankt oder verdächtig befundenen Lungentheilen ein oder einige
eiwa wallnußgroße Stücke zu eninehmen.

ie Organstücke werden zusammen, das Blut für sich, in ein weit-
halsiges Pulverglas gethan.

*i*

8. Behandlung der zur Aufnahme von Untersuchungsmaterial
bestimmten Gesäße.

Die Pulvergläser dürsen nicht zu diinnwandig sein und müssen vor dem
Gebrauche frisch ausgekocht werden. Nach der Aufnahme des Untersuchungsmaterials
sind sic mit eingeriebenen Glasstopfen oder frisch ausgekochten Korken zu verschließen
und die Stopfen mit Pergamentpapier zu überbinden.

Die Gefäse dürfen nicht mit einer Desinfektionsflüssigkeit ausgespült sein,
auch darf zu dem Untersuchungsmateriale keine fremde Flüssigkeit hinzugesetzt werden.

C. Verpackung und Versendung.
In eine Sendung dürsen immer nur Untersuchungsmaterialien von einem

2
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Kranken beziehungsweise einer Leiche gepackt werden. Ein Schein ist beizulegen,
auf dem anzugeben sind: die einzelnen Bestandtheile der Sendung, Name, Alter,
Geschlecht des Kranken beziehungsweise der Leiche, Tag und Ort der Erkrankung,
Heimaths= beziehungsweise Herkunftsort der von auswärts zugereisten Personen,
Krankheitsform, Tag und Stunde des Todes, Tag und Stunde der Entnahme des
Untersuchungsmaterials. Auf jedem einzelnen Glase ist außerdem der Inhalt zu
verzeichnen.

Zum Verpacken dürfen nur feste Kisten — keine Cigarrenkisten, Papp-
schachteln und dergleichen — benutzt werden. Mit Untersuchungsmaterial beschickte
Deckgläschen werden in signirte Stückchen Flieppapier geschlagen und mit Watte fest
in einem besonderen Schächtelchen verpackt. Die Gefäße und Schächtelchen mit dem
Untersuchungsmateriale sind in den Kisten mittelst Holzwolle, Heu, Stroh, Watte und
dergleichen so zu verpacken, daß sie unbeweglich liegen und nicht an einander stoßen.

Die Sendung muß mit starkem Bindfaden umschnürt, versiegelt und mit der
deutlich geschriebenen Adresse der Untersuchungsstelle sowie mit dem Vermerke: „Vor-
sicht“ versehen werden.

Bei Beförderung durch die Post ist die Sendung als dringendes Packet ) auf-
zugeben und der Untersuchungsstellc, an welche sie gerichtet ist. telegraphisch anzu-
kündigen. Ueberhaupt ist sowohl bei der Entnahme als auch bei der Verpackung
und Versendung der Materialien jeder Zeitverlust zu vermeiden, da sonst das Er-
gebniß der Untersuchung in Frage gestellt wird.

O. Versendung lebender Kulturen der Pesterreger.

Die Versendung von lebenden Kulturen der Pesterreger erfolgt in zuge-
schmolzenen Glasröhren, die, umgeben von einer weichen Hülle (Filtrirpapier und
Watte oder Holzwolle), in einem durch übergreifenden Deckel gut verschlossenen
Blechgefäße stehen, das letztere ist seinerseits noch in einer Kiste mit Holzwolle
oder Watte zu verpacken. Es empfiehlt sich, nur frisch angelgtek) aoch nicht im
Buutschranke gehaltene Aussaaten auf festem Nährboden zu versendDie weitere Verpackung und die Versendung geschieht wie *m C Absatz
3 und 4.

1) §&amp; 24 der Possordnunk 1900 lautet unter II1: „Die Sendungen üssen bel der E.lesemung aul Po snent auher dunß ich ils-en latbf enr* der in en schwarzem Typendimk oder ausnahmsweise in großen haudschrisellchen Zugen die Beze —— I davon-mild kennuuch henacm iDie rhse dilgen Postp aiceiabressjen sind mli dem dun Vermerse zu1.t
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24. Regierungs-Verordnung
vom 5. Juni 1901

zur Ansführung des Reichsgesetzes vom 24. Mai 1901, betreffend
den Verkehr mit Wein, weinhaltigen und weinähnlichen Getränken

(R. G. Bl. S. 175).

Mit Höchster Genehmigung Serenissimi wird zur Ausführung des Reichs-
gesetzes vom 24. Mai 1901, betreffend den (Verkehr mit Wein, weinhaltigen undweinähnlichen Trrlaalel 0 was folgt

81.
„zuständige Behörde“ im Sinne von 83 Ziffer 3 und von 822 atsen bes Reichsgesetzes gilt:

das Fürstliche Landrathsamt für das platte Land,
der Gemeindevorstand für die Städte.

Diese Behörden sind auch je für den bestinunten Bezirk zuständig, die Ver-
triebsgesäße für die fraglichen Getränke nach § 22 Absatz 2 des Reichsgesetzes mit
entsprechenden Kennzeichen zu versehen.

8 2.

Bei der Anmeldung nach § 22 Absatz 2 des Reichsgesetzes ist die Menge,
die Beschaffenheit, sowie der Ort und die Art der Aufbewahrung der betreffenden
Getränke genau anzugeben.

§ 3.

Als amtliches Keunzeichen wird eine kreisrunde, seuerrothe Marke
aus Papier oder einem sonst geeigneten Stoffe bestimmt, welche die deutliche Um-
schrift „Verkauf nur bis 1. Oktober 1902 gestattet“ trägt und mit dem Amtsstempel
der kennzeichnenden Stelle zu versehen ist.

Bei Gebinden hat außerdem die Kennzeichnung mit einem 5 Centimeter
breiten, fenerrothen bandförmigen Streifen, der parallel mit dem Faßreifen um die
Mitte des Fasses mittelst Oelfarbe gezogen wird, zu erfolgen.

Die Behörden haben darauf zu achten, daß die amtliche Kennzeichnung nur
solcher Vertriebsgefässe gestattet ist, welche innerhalb der im § 22 Absatz2des
Reichsgesetzes bezeichneten Frist der zuständigen Behörde angemeldete Getränke ent-
halten, und daß daher insbesondere solche Gefäße, welche erst später abgezogenen
oder umgefüllten Wein enthalten, nicht eher mit dem amtlichen Kennzeichen versehen
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werden, als bis der Nachweis der vorschriftsmäßigen und rechtzeitigen Anmeldung
des Inhalts erbracht worden ist.

Greiz, den 5. Juni 1901.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
v. Meding.

Saupe.

Druckfehlerberichtigung.
Gesetzsammlung Seite 68 muß es unter Ziffer 8 Abs. 2 Zeile 4 von oben

statt „Vor der Fortsetzung“ heißen „Vor der Festsehung“.



Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.
v 7.

(Ausgegeben am 23. Juli 1901.)

25. Regierungs-Verordnung
vom 15. Juni 1901,

den Handel mit Giften betreffend.

Mit Serenissimi Höchster Genehmigung werden auf Grund des Beschlusses
d6 —nm vom 17. M d. J. die mittels Regierungs-Verordnung vom 16.Gcs. 11 — erlassenen Vorschriften, den Handel mit GiftenNch165 P1eiise. wie *

1.

8 14 Abs.2und 3 wird durch folgende Bestimmungen ersetzt:
„Die Gefäse oder die an ihre Stelle tretenden Umhüllungen müssen mit

der im § 4 Abs. 1 angegebenen Aufschrift und Inhaltsangabe sowie mit dem
Namen des obhlbenden Geschäfts versehen sein. Bei festen, an der Luft nicht zer-
fliehenden oder verdunstenden Giften der Abtheilung III dari an Stelle des Wortes
Gift die Aufschrift „Vorsicht“ verwendet werden.

Bei der Abgabe an Wiederverkäufer, technische Gewerbetreibende und staat-
liche Untersuchungs= oder Lehranstalten genügt indessen jede andere, Verwechselungen
ausschliesende Aufschrift und Inhaltsangabe, auch brauchen die Gefäße oder die an
ihre Stelle tretenden Umhüllungen nicht mit dem Namen des abgebenden Geschäfts
versehen zu sein.“

2

§ 18 Absatz 2 wird abgeändert, wie folgt:
„Arsenhaltiges Fliegenpapier darf nur mit einer Abkochung von Quassiaholz

oder Lösung von Ouassiacxtrakt zubereitet in viereckigen Blättern von 12:12 cm
13
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deren jedes nicht mehr als 0.01 g arsenige Säure enthält und auf beiden Seiten
mit drei Krenzen, der Abbildung eines Todtenkopfes und der Aufschrift „Gift“ in
schwarzer Farbe deutlich und dauerhaft versehen ist, feilgehalten oder abgegeben
werden. Die Abgabe darf nur in einem dichten Umschlag erfolgen, auf welchem
in schwarzer Farbe deutlich und dauerhaft die Inschriften „Gist“ und „Arsen-
haltiges Flicgenpapier“ und im Kleinhandel außerdem der Name des abgebenden
Geschäfts angebracht ist.

Andere arsenhaltige Ungeziefermittel dürfen nur mit einer in Wasser leicht
löslichen grünen Farbe vermischt feilgehalten oder abgegeben werden; sie dürfen
nur gegen Erlanbnißschein (6 12) verabfolgt werden.“

Greiz, am 15. Juni 1901.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.v. Meding.

Saupe.

26. Regierungs-Verorpnung
vom 17. Juli 1901,

die Aufhebung der Erhebung eines Wegegeldes Seiten der Gemeinde
Friesan betreffend.

Nachdem mit Serenissimi Höchster Genehmigung die Aufhebung der Wege-
gelderhebung für Benutzung des im Gemeindebezirk Friesau belegenen Zufuhr-
weges zur Haltestelle Friesau — Ebersdorf von dem 20. I. Mis. ab be-
schlossen worden ist, wird dies andurch unter Wiederaufhebung der Regicrungs-
Verordnung vom 22. Oktober 1895 (Ges. S. S. 77) zur öffentlichen Kenntniß
hebracht.

Greiz, am 17. Juli 1901.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
v. Meding.

Saupe.



27. Negierungs Verordnung
vom 20. Juli 1901,

die Beaufsichtigung privater Versicherungsunternehmungen betreffend.

Mit Höchster Genehmigung Serenissimi wird zur Ausführung der Bestimm-
ung in 8 125 Absatz 2 des Reichsgesetzes vom 12. Mai 1901, die privaten Ver-
sicherungsunternehmungen betreffend. — R. G. Bl. Seite 139 ff. — verordnet,
was folgt:

Einziger Artikel.
Die Beaussichtigung der privaten Versicherungsunternehmungen, soweit sie

den Landesbehörden vorbehalten ist, wird durch das Fürstliche Landrathsamt zu
Greiz ausgeübt.

Greiz, am 20. Juli 1901.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
v. Meding. Sauxe.





89

Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.
’ ?

(Ausgegeben am 22. August 1901.)

28. NRegierungs-Verordnung
vom 14. August 1901

zur Ausführung des Reichsgesetzes vom 26. Juli 1897, betreffend
die Abänderung der Gewerbeordnung.

Mit Höchster Genchmigung Serenissimi wird auf Grund des 8 132ades

Reichsgesetes vom 26. Juli 1897, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung(Reichs-Ges. Bl. S. 703), abweichend von den Vorschriften der 89 131aund 132des 8 Folgendes bestimmt:
1.

Der Vorsitzende der Prüfungsausschüsse (8 131a des Gesetzes) wird nach
Anhörung der Handwerkskammer durch die Fürstliche Aufsichtsbehörde über städtische
Gemeindeverwaltung ernannt.

e Berechtigung, Beschlüsse des Prfungsausschusses der Gesellenprüfung
mit sder Wirkung zu beanstanden (§ 132 des Gesetzes), steht auch dem
von der Aufsichtsbehörde bei der Handwerkskammer bestellten Kommissar zu.

3.
Ueber die Beanstandung der Beschlüsse des Prüsungsausschusses seiten des

Vorsitzenden oder des Kommissars bei der Handwerkskammer entscheidet die Fürst-
liche Aufsichtsbehörde nach Anhörung der Handwerkskammer.

Greiz, den 14. August 1901.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
Dr. Siss

Saupe.
14
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29. Regierungs-Verordnung
vom 19. August 1901

zur Ausführung des Reichsgesetzes, betreffend hee, Schlachtvieh.und Fleischbeschan vom 3. Juni1

Mit Serenissimi Höchster Genehmigung wird zur Ausführung des Reichs-
gesetzes, betreffend die Schlachtvieh= und Fleischbeschau vom 3. Juni 1900 (N. G.
Bl. S. 547 folgende), Folgendes bestimmt:

§5 1.

Die Bildung der erforderlichen Zahl von Beschaubezirken, sowie die Be-
stellung der Beschauer und deren Stellvertreter erfolgt durch Fürstliches Landrathsamt.

Für jeden Bezirk wird ein Beschauer und ein oder mehrere Stellvertreter
bestellt.

Die Bildung der Bezirke und die Bestellung der Beschauer und ihrer Stell-
vertreter ist vom Fürstlichen Landrathsamt im Amts= und Verordnungsblatt, außer-
dem von den Gemeinde-(Guts-) vorstäuden durch Anschlag oder in sonst ortsüblicher
Weise bekannt zu machen.

2.

Zu Beschauern dürfen nur männliche Personen bestellt werden, welche
a) das 24. Lebensjahr zurückgelegt haben,
b) gut beleumundet sind,
e) gegen deren Zuverläßigkeit keine Bedenken bestehen,
d) welche im Bezirk ihren ständigen Wohnsitz haben
e4) welche nicht Fleischerei, Fleischverkauf oder Viehhandel gewerbsmäßig

betreiben, und
) welche den in 9 3 bestimmten Befähigungsnachweis erbracht haben.

83.
Der Befähigungsnachweis (82f) kann erbracht werden durch

a) Approbation als Thierarzt,
b) eeien einer Prüfung vor einer noch zu bestimmenden hierländischenehörd
. nebi der Qualifikation als Beschauerin einem anderen Bundes-

Die i Qualifikation (b und c) geht durch mehrjährige Nichtausübung
der Thätigkeit als Fleischbeschauer verloren, derart, daß von Fürstlichem Landraths-
amt der erneute Nachweis genügender Kenntnisse verlangt werden kann.
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84.
Die Beschauer werden von se Landrathsamt mittelst Handschlags

und unter Aushändigung einer Instruktion in Pflicht genommen.
Für die Bestellung und Verpflichtung werden Kosten nichtin Ansatz gebracht.

60#.
Die Bestellung als Fleischbeschauer erfolgt widerruflich.

6.

Der Landesthierarzt kann ohne eelung als Beschauer fungiren, wenn derbestellte Beschauer oder sein Vertreter behindertis

Weitere Ausführungsbestimmungen bleiben vorbehalten.
Greiz, am 19. August 1901.

Fürstlich Reuß- Plauische Landesregierung.
Dr. Sa1|6

Saupe.
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Gesetzsammlung
Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

W 9.
(Ausgegeben am 19. Oktober 1901.)

30. M 3 2. Man

vom 4. September 1901,
Abänderung der Telegraphenordnung vom 9. Juni 1897

betreffend.

1 *r!

Nachstehende Abänderung der Telegraphenordnung vom 9. Juni 1897 wird
für das Staatsgebiet des Fürstenthums andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Greiz, am 4. September 1901.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
v. Meding. Seupe

Berlin, den 18. August 1901.

Abänderung
der Telegraphenordnung vom 9. Juni 1897.

Die auf Grund des Artikel 48 der Reichsverfassung erlassene Telegraphen=
ordnung vom 9. Juni 1897 wird, wie folgt, abgeändert:

1. Im §93, Absatz IV ist hinter der Abkürzung „(MP) für eigen-
häudig zu bestellen-“ folgender Zusatz einzuschalten:

(Tages) für „von 10 Uhr Abends bis 6 Uhr Morgens nicht zu bestellen.“
15.



2. § 3, Absatz VIII erhält folgende Fassung:
Für die Hinterlegung und Anwendung einer abgekürzten Aufschrift bei einer

Telegraphenanstalt ist eine Gebühr von 30 Mark für das Kalenderjahr im voraus
zu entrichten. Erfolgt die Hinterlegung der abgekürzten Aufschrift im 2., 3. oder 4.
Kalendervierteljahr und wird die Vereinbarung gleichzeitig für das ganze folgende
Kalenderjahr getroffen, so kommt für das laufende Jahr nur derjenige Theilbetrag
der Gebühr zur Erhebung, welcher auf die Zeit vom Beginne des Beitrittsviertel-
jahrs bis zum Jahresschluß entfällt. Die weitere Verlängerung der Verabredung
erfolgt stets für ein volles Kalenderjahr.

Wird die Verabredung nicht verlängert, so erlischt sie mit dem 31. Dezember
des Jahres, für welches die Gebühr entrichtet worden ist.

3. Im § 3, Absatz IX ist am Schlusse nachzutragen:
Im Uebrigen erfolgt die Festsetzung dieser Gebühr nach den Bestim-

mungen unter VIII.

4. § 5 erhält folgende Fassung:

8 5.

Orte, nach welchen Telegramme gerichtet werden können.

I. Telegramme können nach allen Orten aufgegeben werden.
II. Ist am Bestimmungsort eine Telegraphenanstalt nicht vorhanden, so er-

folgt die Weiterbeförderung von der äußersten oder von der vom Aufgeber bezeich-

neten Telegraphenanstalt eiber durch die Post, oder durch Eilboten, oder durchPost und Eilboten. Der Aufgeber kann verlangen, daß das Telegramm bis zu
einer von ihm bezeichneten Telegraphenanstalt telegraphisch und von dort bis zum
Bestimmungsorte durch die Post befördert werde.

III. Auf Verlangen des Absenders oder des Empfängers werden Telegramme
auch von einem Orte mit Telegraphenanstalt nach einem anderen Orte mit Tele-

graphenanstalt durch Eilboten befördert. Es geschieht dies jedoch nur dann, wenn
die Telegraphenanstalt am Bestimmungsorte den Dienst geschlossen hat und die Ent-
sermung zwischen den beiden Anstalten nicht über 15 Kilometer beträgt. Geht in
olchen Fällen das Verlangen auf Verwendung von Eilboten vom Absender aus,

so ist auch von diesem der Botenlohn und zwar im voraus zu entrichten. Ist die
Höhe des Botenlohns nicht bekannt, so muß der Absender einen entsprechenden Be-
trag bei der Aufgabeanstalt hinterlegen. Verlangt der Empfänger die Zustellung
don Telegrammen durch eine benachbarte Telegraphenanstalt, so hat er sich ein-
für allemal zur Tragung des Botenlohns zu verpflichten; vom Absender voraus-
bezahlter Botenlohn wird in solchen Fällen angerechnet.
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IV. Die auf Verlangen des Absenders von einem Orte mit Telegraphenau-=
stalt nach einem anderen Orte mit Telegraphenanstalt durch Boten zu befördernden
Telegramme müssen, wenn die Bestellung nicht von einer bestimunten Anstalt aus

gewünscht, sondern die Wahl des Ortes, von welchem aus die Sestellung erfolgen
soll, den Unterwegsanstalten überlassen wird, mit dem taxpflichtigen, als1Wort zu
berechnenden Venuerke „Xh (Betrag des hinterlegten Botenlohns)“, z. B. „G
120)“, versehen werden; dagegen ist, wenn der Absender eine bestimmte Anstalt für
die Ausführung der Beeellung in Aussicht genommen hat, der als 3 Wörter zählende
Vermerk „(XF [Betrag des vorausbezahlten oder hinterlegten Botenlohns] von [Name
der Vestellanstallh, z. B. „(XP 120 von Glauchau)“ anzuwenden.

V. Wenn ein Telegramm, für welches nach den Bestimmungen unter II
Votenlohn hinterlegt ist, auf telegraphischem Wege bis zum Bestimmungsorte hat
befördert werden können, so wird von hier aus der Aufgabeanstalt durch Meldezettel
oder Postkarte mitgetheilt, daß Votenkosten nicht erwachsen sind. Auf Grund dieser
Meldung wird dem Absender der hinterlegte Betrag nach Abzug einer Gebühr von
20 Pfennig zurückgezahlt.

VI. Ist keine Bestimmung über die Art der Weiterbeförderung getroffen, dann
wählt die Ankunfts-Telegraphenanstalt die zweckmäßigste Art nach ihrem besten Er-
messen. Das Gleiche sindet statt, wenn die vom Absender angegebene Art der
Weiterbeförderung sich als unausführbar erweist.

5. § 8, Absatz II erhält folgende Fassung:
Für gewöhnliche Stadttelegramme (Telegramne an Empfängerim Orts- oder

Landbestellbezirke des Aufgabe-Postorts) wird eine Gebühr von 3 Pfennig für jedes
Wort, mindestens jedoch der Betrag von 30 Pfeunig erhoben. Für Stadttelegramme
nach dem Landbestellbezirke tritt hierzu noch der wirklich erwachsende Botenlohn.

6. § 14, Absatz Verhält folgende Fassung:
Privattelegramme des deutschen Verkehrs, sowic solche Privattelegramme des

außerdeutschen Verkehrs, deren Aufgabeort in Enropa liegt, werden nur dann nach-
gesendet, wenn dies entweder vom Aufgeber vorgeschrieben oder vom Empfänger be-
antragt worden ist. Dagegen sind Telegramme, deren Aufgabeort außerhalb Europas
liegt, auch ohne besonderen Antrag nachzusenden, wenn der neue Aufenthaltsort des
Empfängers in Deutschland liegt und der Empfänger die Nachsendung von Tele-
grammen nicht ausgeschlossen hat.

aats= und Diensttelegramme sind ohne besonderen Antrag nachzusenden,
wenn der neue Aufenthaltsort des Empfängers unzweifelhaft bekannt ist.

Der Reichskanzler.
In Vertretung

Kraetke.



81. Regierungs-Verordnung
vom 16. Oktober 1901

zur Ausführung des Reichsgesetzes vom 24. Mai 1901, betreffeud
den Verkehr mit Wein, weinhaltigen und weinähnlichen Getränken

(R.-G.-Bl. S. 175).

Mit Höchster Genehmigung Sorenissimi wird zur Ausführung des Reichs-
gesetzes vom 24. Mai 1901, betreffend den Verkehr mit Wein, weinhaltigen und
weinähnlichen Getränken weiter bestinunt, was folgt:

0 1.
Als Beamte im Sinne der 88 10 und 11 des gedachten Reichsgesetzes werden

die mit der Ausübung der Polizei betrauten Beamten des Fürstlichen Landraths-
amts für das platte Land, die der städtischen Gemeindevorstände für die Städte
bestimmt.

52.
Soweit zur Ausführung der in 88 10 und folg, des Reichsgesetzes gedachten

Maßnahmen die Zuziehung von Sachverständigen sich nöthig macht, sind diese für
den Einzelsall in den Städten von dem Gemeindevorstandc, im Uebrigen von Fürst-
lichem Landrathsamte zu bestellen unter Auchändigung einer Urkunde, durch welche
ihre Legitimation zur Vornahme der fraglichen Maßnahmen nachgewiesen wird.

Greiz, am 16. Oktober 1901.

Fürstlich Reuß- Plauische Landesregierung.
Dr. nne

Saupe.
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Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.
MW10.

(Ausgegeben am 31. Dezember 1901.)

32. VMe S. Wos 4 J

Auf Grund der Frierungerschu vom 14. na 1901 — Geseztz-
Sammlung Seite 89 — wird das für die Handwerkskammer zu Greiz unterm 27.
März 1900 erlassene Statut — Gesey-Sammlung Seite 25 — abgeändert wie
folgt:

§ 48 Absatz 1 des bezeichneten Statuts wird aufgehoben. An seine Stelle
tritt folgende Bestimmung:

Die Vorsitzenden der Prüfungsausschüsse werden nach Anhörung der Hand-
werkskammer durch die Fürstliche Aufsichtbehörde über städtische Gemeindeverwaltung
ernannt, während die Beisitzer der Prüfungsausschüsse von der Handwerkskammer
bestellt werden.

II.

5* 50 des Statuts wird aufgehoben. An seine Stelle tritt folgende Be-
stimmung: Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sowohl als der von der Auf-
sichtsbehörde bei der Handwerkskammer bestellte Kommissar sind berechligt, Beschlüsse
des Ausschusses mit aufschiebender Wirkung zu beanstanden.

Ueber die Beanstandung entscheidet Fürstliche Aussichibehörde nach Anhörung
der Handwerkskammer.

Greiz, den 11. November 1901.

Fürstlich Reuß-Plaussche Landesregierung.v. Meding.

Saupe.
20
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33. Reglerungs-Ber 244
vom 16. November 1901,

betr. Veränderungen unter den Mitgliedern der gemeinschaftlichen
Sachverständigen-Vereine.

Unter Bezugnahme auf die Regierungs-Bekanntmachung vom 5. Jannar
1891 (G. S. S. 4) wird andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß

1. an Stelle des verstorbenen Malers, Professors Sixt Thon in Weimar
das derzeitige stellvertretende Mitglied des photographischen Sachverständigen-Ver-

Photograph Karl Schwier in Weimar, zum Mitglied dieses Sachverständigen-
ereins

sowie
2. der Kunstmaler Oskar Herrfurth in Weimar zum stellvertretenden Mit-

glied des bezeichneten Sachverständigen-Vereins ernannt worden sind.
Greiz, am 16. November 1901.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
v. Meding. Seupe

34. Patent
vom 16. Dezember 1901, die im Jahre 1902 zu entrichtenden

Landesabgaben betr.

Höchstlandeaherrlicher Ensschichung zufolge soll mit erklärter Zustimmungdes Landtages im Jahre 1902 dienachder Verordnung vom 30. Dezember 1870
in Gemäßheit der Gesetze vom 9. wi 1552 und 26. Febrnuar 1875 zu erhebende
allgemeine Grundsteuer mit 2 5/6 Pfeunigen Reichswährung von der Steuereinheit
erhoben werden.

Bezüglich der übrigen Abgaben bewendet es bei den bisherigen Bestimmungen.
Indem dieses zur Nachachtung für die Steuerpflichtigen, Hebestellen und

Einnehmer zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, werden für die an den zwei
ersten Terminen mit je 1 Pfennig, am 3. mit 3/46°6 Pfennig von jeder Sienereinheit
zu entrichtende Grundsteuer folgende Termine sestgesetzt:
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der 1. März,
der 2. Juni.
der 1. Seplember.

Dabei wird bemerkt, daß bei Entrichtung des 3. Grundsteuertermins Beträge
unter ½ Pfennig wegfallen, Beträge von und über ½ Pfennig für einen vollen
Pfennig gerechnet werden, sowie daß die erforderliche Insormation der Ortssteuer-
Einnehmer wegen Erhebung des 3. Termins durch das Fürstliche Katasterbureau
erfolgen wird.

Die Ausschreibung der Termine für die Einkommensteuer bleibt zur Zeit
noch vorbehalten.

Greiz, am 16. Dezember 1901.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
v. Meding.

Saupe.

35. Regi 23. Men 4 4.

vom 18. Dezember 1901,
Abänderung der Postordnung vom 20. März 1900 betreffend.

Nachstehende Underungen der Postordnung vom 20. März 1900 werden in
Gemäßheit des § 50 des Gesetzes über das Postwesen des deutschen Reiches vom
28. Oktober 1871 (R. G. Bl. S. 347) hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Greiz, am 18. Dezember 1901.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
v. Meding.

Saupe.

Berlin W. 66, den 12. Dezember 1901.

Aendernugen
der

Postordnung vom 20. März 1900.

Auf Grund des § 50 des Gesetzes über das Postwesen des Deutschen Reichs
vom 28. Oktober 1871 wird die Postordnung vom 20. März 1900 in folgenden
Punkten geändert:

*



1) Im § 10 „Waarenproben“ ist im Abs. VII unter 2) nach Er-
seyung des Semikolous am Schlusse durch einen Punkt Fol-
gendes hinzuzufügen:
Ebenso kann von der doppelten Verpackung abgesehen werden bei Kästchen
qus starker Wellpappe, wenn sämmtliche Zwischenräume mit aufsangenden
Stoffen angefüllt und die Fläschchen sicher verschlossen sind, sowie wenn,
bei Vereinigung mehrerer Fläschchen zu einer Sendung, jedes Fläschchen
mit ciner besonderen Umhüllung von Wellpappe versehen ist;

2) Im § 22 „Durch Eilboten zu bestellende Sendungen“ erhalten die
ersten beiden Sätze des Abs. VII nachstehende Fassung:

VIl. Bei gleichzeitiger Abtragung mehrerer Sendungen durch denselben Boten
an deuselben Eupfänger wird, wenn die Zahlung des Botenlohns dem Eupfänger
überlassen ist, der Votenlohn bei Briessendungen für eine der Sendungen zum
vollen Betrag und für die anderen mit je 10 Pf., bei Packeten aber für jedes
Packet mindestens der Betrag von 40 Pf. erhoben. Sind mit Eilbriessendungen zu-
gleich Eilpackete abzutragen, so kommen die Botenlohnsätze für Packete und außer-
dem für jede Briefsendung der Soßb von 10 Pf. in Anwendung.

3) Im 38 25 „Vriese mit Zustellungsurkunde“ erhalten
a) der erste Sapy des Abs. III nachstehende Fassung:

III. Briefe mit Zustellungsurkunde müssen verschlossen und auf der Ausschrift-
seite mit der Angabe von Namen und Wohnort des Absenders handschriftlich oder
durch Stempelabdruck u. s. w. versehen sein.

b) der Abs. VIII nachstehende Fassung:
VIII. Für Briefe mit Zustellungsurkunde werden erhoben:

1) das gewöhnliche Briefporto;
9) eine Zustellungsgebühr von 20 Pf;
3) das Porto von 10 Pf. für die Rücksendung der Zustellungsurkunde

(wegen der Ausnahme im Orts= und Nachbarortsverkehre siehe § 37 III).
Die Beträge zu 1 bis 3 müssen sämmtlich entweder vom Absender sogleich

bei der Einlieserung oder vom Empfänger bei der Aushändigung entrichtet werden.
Im Uebrigen haftet der Absender für alle Beträge, die vom Empfänger nicht erhoben
werden können. Kann die Zustellung nicht ausgeführt werden, so ist bei unfrankirten
Briefen nur das Porto zu 1) zu entrichten, während bei frankirten Briefen der zu
2) und 3) vorausbezahlte Betrag erstattet wird.

4) Im § 36 „Bestellung und Bestellgebühren“, unter Iletzter Abs.,

'isr der erste Sap folgende Fassung:ie für Bewohner von Landorten mit Posthülfftelle bestimmten gewöhulichenFeressnin und Packete können der Posthülfstelle zugeführt und entweder durch
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den Inhaber der Posthülfstelle abgetragen oder zur Abholung bereit gehalten
werden ( 42).

5) In demselben § (36) ist unter VIII als dritter Sat nach-
zutragen:

Vorausbezahlte Bestellgebühren werden nicht erstatlet, wenn die Aushändigung der
Sendung am Bestimmungsort im Wege der Abholung (8 42) erfolgt ist.

6) Im 8 44 „Nachsendung der Postsendungen“ erhält der Abs. [am
Schlusse folgenden Zusatz:

Drucksachen, Geschäftspapiere und Waarenproben, die nach der Ortstaxe frankirt sind,
werden in den Fernverkehr nur auf ausdrücklichen Wunsch des Absenders oder des
Empfängers nachgesendet.

Als Abs. III ist folgende Bestimmung einzuschieben:

III. Hat der Absender durch einen Vermerk in der Aufschrift, der bei Packeten
auch auf der Postpacketadresse vorhanden sein muß, die Nachsendung ausgeschlossen,
so darf eine solche auch auf Antrag des Empfängers (1 und 1.) nicht eintreten.

Sodann sind die bisherigen Abs. fIII und IV mit IV und V
anderweit zu bezeichnen.

7) Im § 46 „Behandlung unbestellbarer Postsendungen am Aufgabeorte"
erhält der erste Sa#y des Abs.1folgende anderweitige
Fassung:

I. Die nach § 45 unbestellbaren und deshalb nach dem Aufgabeorte zurück-
gelangten sowie die als unzulässig von der Postbeförderung ausgeschlossenen Sen-
dungen werden an den Absender zurückgegeben.

8) In demselben 8 (460) erhält der Fote Sat des Abs. III nach-stehenden anderweitigen Wortlau

III. Kann die Postanstalt am Aufgabeorte den Absender einer unbestellbaren
oder von der Beförderung ausgeschlossenen Sendung (I) nicht ermitteln, so wird die
Sendung an die vorgesetzte Ober-Postdirektion eingesendet und dort zur Feststellung
des Absenders nöthigen Falles geöffnet.

0) In demselben §8 (46) sind am Schlusse des Abs. V die Worte
„und durch einmalige Einrückung in ein dazu geeignetes amtliches Blatt? zu
streiche

10) Im § 50 „Entrichtung des Portos und der sonstigen Gebühren“ ist
unter IV als zweiter Satnach zutragen:
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Dies gilt auch von dem Porto und den Gebörsn, für die Nachsendung, sofern derAbsender diese nicht ausgeschlossen hatte (6s 44 I
Vorstehende Aenderungen treten mit rn 1. Jannar 1902 in Kraft.

Der Reichskanzler.ddsd.:.
36. Regi à.Mas. 4. 4.

vom 24. Dezember 1901,
den seitherigen Standesamtsbezirk Reinsdorf betr.

Mit Höchster Genehmigung Sorenissimi wird die zum seitherigen Standes-
amtsbezirke Reinsdorf gehörige Ortschaft Irchwitz vom 1. Januar 1902 ab von
dem genannten Bezirke getreunt und vom gleichen Zeitpunkte ab für die Ortschaft
Irchwiß ein besonderes Standesamt mit dem Sitze in Irchwiß gebildet, sodaß vom
1. Jannar k. Is. ab je cin Standesamt

für Reinsdorf mit den Ortschaften Schönfeld, Waltersdorf und Kahmer
mit dem Sitze in Reinsdorf

und ein solches für Irchwitz mit dem Sictze daselbst besteht.
Dies wird in Abänderung der Negierungs-Bekanntmachung vom 7. November

1875 zur Nachachtung hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Greiz, am 24. Dezember 1901.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
v. Meding. Saupupe.

37. R àd. M#s 4 4.

30. Dezember 1901,
die Abänderung der Arzueitaxe betr.

it dem 1. Jannar 1002 trilt die in Bezug auf die Einkaufspreise
mehrerer Arzueimittel veränderte, nach § 21 der Apothekerordnung für das Fürsten-
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thum vom 10. Juni 1859 auch für die hierländischen Apotheken maßgebende
Königlich Preußische Arzueitaxe in Kraft.

Geringe Veränderungen der allgemeinen Bestimmungen finden sich auf Seite
10 unter Ziffer 3, Seite 12 unter Ziffer 10 sowie Seite 74 unter „Comprimiren.“

Ueberschreitungen der Taxe unterliegen der Bestrafung nach § 148 Ziffer
8 der — Ikür das deutsche Reich (in der Fassung vom 26. Juni1900 R. G. Bl.SUnter ’m½t auf vorerwähnte Bestimmung der Apothekerordnung und
die Regierungsverordnung vom 18. Februar 1873 wird dies andurch mit dem
Bemerken zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Arzueitaxe in R. Gärtners
Verlag, Hermann Hoyfelder in Berlin, erschienen ist.

Greiz, am 30. Dezember 1901.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
v. Meding.

Saupe.

36. Reg 2. MVen 1 ##
betr. die Bestimmung des n von der Ebersdorf= Saalburger Land-
straße nach der Eisenbahnhaltestelle Friesau-Ebersdorf als Landstraße.

Mit Höchster Ermächtigung Serenissimi ist dem chausseemäßig neuausge-
bauten Wege von der Ebersdorf-Saalburger Landstraße nach der Eisenbahnhalte-
stelle Friesau-Ebersdorf die Qualität eines Weges I. Klasse (Landstraße) beigelegt
worden.

Dies wird audurch unter Bezugnahme auf §8 3 der Landesherrlichen Ver-
ordnung vom 2. Jannar 1856, die Herstellung und Erhaltung der öffentlichen
Wege betr., und unter Hinweis auf die Vorschristen der Regierungs-Verordnung
von!1 28. Juni 1886 zum Schutze der Landstraßen, zur öffentlichen Kenntniß ge-bracht.

Greiz, am 31. Dezember 1901.

Fürstlich Reuß- Plauische Landesregierung.
Saupe.
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betr. genehmigungspflichtige * S. 66.

Mindestruhezeit in offenen Verkaufsstellen
. 68.

beir. Ladenschluß S. 68.
bem. Amomalen S. 69.

betr. Schankgenehmigung S. 70.

—, AJuesabrung 9 Reichsgcsebes vom 26.
Juli 1 bänderung # inBezug olr 46 iutebde S.8

Giste, Handel mit solchen S. 85.

KW .5 deren Verpflichtungen bei Be-sitz, Bau= und Kuliurveränderungen und in
Sgauf di Marken ihrer Eigenthumsgrenzen

Grundseuer, rinnehre 1901 bezw. 1902zu emrichtende S.

H.
Handel mit Giften S. 66.

—— Sonntagsruhe in dem-selben
ndwerstsslammer, nach deren Anhdrungwir der Vorsitzende der Prüsungsausschülse er-

namn S. 80.

—, Abänderung des Staluts derselben S. 97.

Invalidenverslcherung, die unter den be-
theiligten Regierungen vereinbarte Anweisung
für die Vorstände der Orts-, Betriebs-(Fabrik-,Bau-, Junungs= und Knapbschasttanlenessen,
sowie für die Venvallungen der Gemeindekranken=

rechtlichen Einrichtungen
ähmlicher Bezug auf die .ung der
unw- zur Invalide#wersicherungS.27.

uchwih, dessen Abtremung vom Standes-
un Reinsdorf und Bildung eines be-

lemeneSn Gants für J. mit dem Sihedaselb
In 5 ul Verleihung der Rechte

eineröleichenan die Theodor von Dietel-Stiflung

besrict-Rebeder. aesnelichr Anlegung
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Aranstenllasse, rteung der Beiträge zurInvalidenversicherung
Kraus#helten, Pwiirs, deren Be-

länpfung S. 71.

Kulturveränderungen, Vepslichung derGrundbesiher zu deren Anzeige S. 23

L.
Tadenschluß, gesehlicher S. 68.

Landesabgaben, die im * 1901 und
1902 zu entrichtenden S. 10,

Tandesgrenjrevistonen S. 70.

Tandessotterie, sachsische, Aufhebung der
Neg. Verordnung vom 31. CJumsst 1858 üÜberdie Privilegirung derselbenS.

Verbot des Spielensin der sächs. Landes-
lolierie und des Vertriebes von Loosen für die-
elbe S. 3.

hrarentrahe Bestimmung des WegesbersdorfSaalburger Landstraße nach —
Sten Friesau-Ebersdorf als 2.,

L#dtagsabschled für den 12. ordentlichen
Lamndiag S. 9.

danudfagswaßlbezirke, Aenderung des Um-
sanges des I. und II. städtischen S. 5.

KTehrer, s. Vollsschullehrer.

(ce, Verbot und Bestrafung des Vertriã vo
von aue üür die bing bes Verket

Staatsloticrie

Fistnwnsen, der eruettischen Staatslolterie, derselben li
tretung des Unternehmens ob S. 2

TLotterieloose s. Loose.

Totterlen, öffentliche; Verbot des Spiellnsin den nicht ausdrücklich erlaubten S.

— s. auch Staakslolterie.

M.

———m——...
zud Arbeiter in offenen Verkaufsstellen pp.

N.

O.

P.
Vatent ber die im Jahre 1000Fua,%

zu “u Landesabgaben S. 1e im Jehn 1901 zu Aunn.
Sirlonsher hie S. 2

est, die bei deren RT zu beobach-
tenden Vrundsähe S.7

Vostordnung, deren Abänderung S. 60, 99.

Versicherungsunternehmungen, s.
Verst———Ir. Ol...S . §r

e gaeret derselben S. 3.
Prüfungsausschüsse,.

O.

MR.
Relusdorf, Standesamtsbezirk, Ptremungdes Ortes Irchwitz von demselben S. 1

S.
verstäudlgenverelue, gemeinschastliche,,r * den “* liedern S. 66,9.

flsche ————0 Aushebung deru33 derfelben * 6
uanenan peharnen S. 70.

Schlachtolehbe4½ Ausfühmngsbestim-mungen zu dem hreichsgesete. S. 0.

. Handwerkslammer.
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Fhlleßterlealaer Ignin der Aufnahme-prüsung für dasselbeS.

rms umrFrvsrs——6 e den Thuri* Zoll- und krn h nS.

a . Feier derselbenim Handelsgewerbe. 68.

—Verbochtung derselben im
taatslotterie, Th# Anhals Bei- tssßb

Stsatsvertrag bez. des Eintrills der Schwarz-
burgischen Unter-Herrschasten in den Ahüei-easchen Zoll= und Steuerverein

Standesamt Irchwitz S. 102.

Fstalder, „Landwersslammer, Abänderungdesselben S.

T.

—————— deren Abänderung

vw—4. Staatslotterie, Bei-
nnitk des Fürslemihums S. 2.

NAu Zoll· uder Sen#i2 lben, S.
tenerverein, Ein-
neerherrschasten in

u.

B.
ersicherungsunternehmungende t S. 4 78
*. von Loosen, Verbot und Bestrafung

ben außer sat die Thringisch·AnhaltischeStaatslotterie S. 3

Ferweltncesehbeden, verzinsliche
legung der bei solchen deponirten GelderS.

Vollsschullehrer auf dem plolien E
Verbesserung deren Diensleinkommens S. 7.

private,

zus

W.
Woslbezirse, s. Landtagswahlbezirke.

dieGemcinde FriesauS.86. “
Wein, Verkehr mit solchem,weinhaltigen undwerähusye Getränken S. 83,

1.

9#.

Z.
. Stener-Verein, Thüringsscher, Ein-

nSwantmroichnUnterherrschaftenin
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